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 Gesetzentwurf
 der Bundesregierung

 Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung von Vorschriften
 über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste
 (Elektronischer-Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz – ElGVG)

 A.  Problem und Ziel

 Bund  und  Länder  haben  sich  2004  in  Eckpunkten  zur  Fortentwicklung  der
 Medienordnung  unter  anderem  auf  die  Zusammenführung  der  wirtschafts-
 bezogenen  Regelungen  für  Tele-  und  Mediendienste  in  einem  Telemediengesetz
 des  Bundes  verständigt.  Die  Neuregelung  soll  gewährleisten,  dass  die  Rahmen-
 bedingungen  für  den  elektronischen  Geschäftsverkehr  mit  Blick  auf  die  wirt-
 schaftliche  und  technologische  Entwicklung  der  neuen  Dienste  auch  zukünftig
 unabhängig  vom  Verbreitungsweg  entwicklungsoffen  ausgestaltet  sind.  Die
 Handhabung  der  Vorschriften  durch  Anbieter  und  Nutzer  wird  damit  zukünftig
 einfacher  sein.  Dabei  wird  an  der  Unterscheidung  zwischen  Rundfunk,  Tele-
 medien und Telekommunikation festgehalten.

 B.  Lösung

 Die  Bundesregierung  legt  zur  Umsetzung  dieser  Eckpunkte  den  ElGVG-Ent-
 wurf  vor.  Darin  werden  die  derzeit  im  Bundesrecht  (Teledienstegesetz,  Tele-
 dienstedatenschutzgesetz)  und  Landesrecht  (Mediendienste-Staatsvertrag)  gere-
 gelten  wirtschaftsbezogenen  Regelungen  für  Tele-  und  Mediendienste  unter
 dem  Begriff  „Telemedien“  in  einem  Telemediengesetz  des  Bundes  zusammen-
 geführt.  Es  handelt  sich  dabei  um  die  Bestimmungen,  die  die  Anforderungen  der
 europäischen  Richtlinie  2000/31/EG  in  deutsches  Recht  umsetzen  (Herkunfts-
 landprinzip,  Zulassungsfreiheit,  Informationspflichten  der  Anbieter,  Verant-
 wortlichkeit).  Diese  bleiben  abgesehen  von  den  erforderlichen  redaktionellen
 Änderungen  weitestgehend  unverändert.  Weiterhin  werden  die  Datenschutz-
 vorschriften für Tele- und Mediendienste in das Telemediengesetz überführt.

 Im  Hinblick  auf  die  Zusammenführung  der  bisherigen  Regeln  liegt  der  Schwer-
 punkt  der  Neuregelung  auf  dem  Anwendungsbereich  des  Gesetzes,  insbeson-
 dere  in  der  erforderlichen  Abgrenzung  zu  den  Bereichen  Rundfunk  und  Tele-
 kommunikation.  Neu  eingeführt  wird  ein  Bußgeldtatbestand  für  die  Verletzung
 besonderer  Informationspflichten  bei  E-Mail-Werbung,  der  insbesondere  der
 Spam-Bekämpfung  dient.  Ein  weiterer  Punkt  ist  die  verbesserte  Abgrenzung  des
 Telemediendatenschutzes  gegenüber  dem  Telekommunikationsdatenschutz,  mit
 der  einer  wichtigen  Forderung  der  Anbieter,  die  derzeit  beiden  Regelwerken
 unterliegen, Rechnung getragen wird.
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C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Zusätzliche  Personal-  oder  Sachkosten  für  die  öffentlichen  Haushalte  infolge
 dieses Gesetzes sind nicht zu erwarten.

 E.  Sonstige Kosten

 Es  sind  weder  zusätzliche  Kosten  für  die  Wirtschaft  noch  Auswirkungen  auf  die
 Einzelpreise  und  auf  das  Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,
 zu erwarten.
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Anlage 1

 Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung von Vorschriften
 über bestimmte elektronische Informations- und Kommunikationsdienste
 (Elektronischer-Geschäftsverkehr-Vereinheitlichungsgesetz – ElGVG)*

 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Telemediengesetz (TMG)

 Abschnitt  1
 Allgemeine Bestimmungen

 §  1
 Anwendungsbereich

 (1)  Dieses  Gesetz  gilt  für  alle  elektronischen  Informa-
 tions-  und  Kommunikationsdienste,  soweit  sie  nicht  Tele-
 kommunikationsdienste  nach  §  3  Nr.  24  des  Telekommuni-
 kationsgesetzes,  die  ganz  in  der  Übertragung  von  Signalen
 über  Telekommunikationsnetze  bestehen,  telekommunika-
 tionsgestützte  Dienste  nach  §  3  Nr.  25  des  Telekommunika-
 tionsgesetzes  oder  Rundfunk  nach  §  2  des  Rundfunkstaats-
 vertrages  sind  (Telemedien).  Dieses  Gesetz  gilt  für  alle
 Anbieter  einschließlich  der  öffentlichen  Stellen  unabhängig
 davon, ob für die Nutzung ein Entgelt erhoben wird.

 (2)  Dieses  Gesetz  gilt  nicht  für  den  Bereich  der  Besteue-
 rung.

 (3)  Das  Telekommunikationsgesetz  und  die  Pressegesetze
 bleiben unberührt.

 (4)  Die  an  die  Inhalte  von  Telemedien  zu  richtenden  be-
 sonderen  Anforderungen  ergeben  sich  aus  dem  Staatsvertrag
 für Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag).

 (5)  Dieses  Gesetz  trifft  weder  Regelungen  im  Bereich  des
 internationalen  Privatrechts  noch  regelt  es  die  Zuständigkeit
 der Gerichte.

 §  2
 Begriffsbestimmungen

 Im Sinne dieses Gesetzes

 1.  ist  Diensteanbieter  jede  natürliche  oder  juristische  Per-
 son,  die  eigene  oder  fremde  Telemedien  zur  Nutzung  be-
 reithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt,

 2.  ist  niedergelassener  Diensteanbieter  jeder  Anbieter,  der
 mittels  einer  festen  Einrichtung  auf  unbestimmte  Zeit
 Telemedien  geschäftsmäßig  anbietet  oder  erbringt;  der

 Standort  der  technischen  Einrichtung  allein  begründet
 keine Niederlassung des Anbieters,

 3.  ist  Nutzer  jede  natürliche  oder  juristische  Person,  die
 Telemedien  nutzt,  insbesondere  um  Informationen  zu  er-
 langen oder zugänglich zu machen,

 4.  sind  Verteildienste  Telemedien,  die  im  Wege  einer  Über-
 tragung  von  Daten  ohne  individuelle  Anforderung
 gleichzeitig  für  eine  unbegrenzte  Anzahl  von  Nutzern
 erbracht werden,

 5.  ist  kommerzielle  Kommunikation  jede  Form  der  Kom-
 munikation,  die  der  unmittelbaren  oder  mittelbaren  För-
 derung  des  Absatzes  von  Waren,  Dienstleistungen  oder
 des  Erscheinungsbilds  eines  Unternehmens,  einer  sonsti-
 gen  Organisation  oder  einer  natürlichen  Person  dient,  die
 eine  Tätigkeit  im  Handel,  Gewerbe  oder  Handwerk  oder
 einen  freien  Beruf  ausübt;  die  Übermittlung  der  folgen-
 den  Angaben  stellt  als  solche  keine  Form  der  kommer-
 ziellen Kommunikation dar:

 a)  Angaben,  die  unmittelbaren  Zugang  zur  Tätigkeit  des
 Unternehmens  oder  der  Organisation  oder  Person  er-
 möglichen,  wie  insbesondere  ein  Domain-Name  oder
 eine Adresse der elektronischen Post,

 b)  Angaben  in  Bezug  auf  Waren  und  Dienstleistungen
 oder  das  Erscheinungsbild  eines  Unternehmens,  einer
 Organisation  oder  Person,  die  unabhängig  und  ins-
 besondere  ohne  finanzielle  Gegenleistung  gemacht
 werden.

 Einer  juristischen  Person  steht  eine  Personengesellschaft
 gleich,  die  mit  der  Fähigkeit  ausgestattet  ist,  Rechte  zu  er-
 werben und Verbindlichkeiten einzugehen.

 §  3
 Herkunftslandprinzip

 (1)  In  der  Bundesrepublik  Deutschland  niedergelassene
 Diensteanbieter  und  ihre  Telemedien  unterliegen  den  Anfor-
 derungen  des  deutschen  Rechts  auch  dann,  wenn  die  Teleme-
 dien  in  einem  anderen  Staat  innerhalb  des  Geltungsbereichs
 der  Richtlinie  2000/31/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  8.  Juni  2000  über  bestimmte  rechtliche  As-
 pekte  der  Dienste  der  Informationsgesellschaft,  insbesonde-
 re  des  elektronischen  Geschäftsverkehrs,  im  Binnenmarkt

 *  Artikel  1  dieses  Gesetzes  dient  der  Umsetzung  der  Richtlinie  2000/31/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  8.  Juni  2000  über
 bestimmte  rechtliche  Aspekte  der  Dienste  der  Informationsgesellschaft,  insbesondere  des  elektronischen  Geschäftsverkehrs,  im  Binnenmarkt
 (ABl. EG Nr.  L 178 S.  1).
 Die  Verpflichtungen  aus  der  Richtlinie  98/34/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  22.  Juni  1998  über  ein  Informationsverfahren
 auf  dem  Gebiet  der  Normen  und  technischen  Vorschriften  und  der  Vorschriften  für  die  Dienste  der  Informationsgesellschaft  (ABl.  EG  Nr.  L  204
 S.  37),  geändert  durch  die  Richtlinie  98/48/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  20.  Juli  1998  (ABl.  EG  Nr.  L  217),  sind  beachtet
 worden.
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(ABl.  EG  Nr.  L  178  S.  1)  geschäftsmäßig  angeboten  oder  er-
 bracht werden.

 (2)  Der  freie  Dienstleistungsverkehr  von  Telemedien,  die
 in  der  Bundesrepublik  Deutschland  von  Diensteanbietern
 geschäftsmäßig  angeboten  oder  erbracht  werden,  die  in
 einem  anderen  Staat  innerhalb  des  Geltungsbereichs  der
 Richtlinie  2000/31/EG  niedergelassen  sind,  wird  nicht  ein-
 geschränkt. Absatz 5 bleibt unberührt.

 (3) Von den Absätzen 1 und 2 bleiben unberührt

 1.  die Freiheit der Rechtswahl,

 2.  die  Vorschriften  für  vertragliche  Schuldverhältnisse  in
 Bezug auf Verbraucherverträge,

 3.  gesetzliche  Vorschriften  über  die  Form  des  Erwerbs  von
 Grundstücken  und  grundstücksgleichen  Rechten  sowie
 der  Begründung,  Übertragung,  Änderung  oder  Aufhe-
 bung  von  dinglichen  Rechten  an  Grundstücken  und
 grundstücksgleichen Rechten,

 4.  das  für  den  Schutz  personenbezogener  Daten  geltende
 Recht.

 (4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für

 1.  die  Tätigkeit  von  Notaren  sowie  von  Angehörigen  ande-
 rer Berufe, soweit diese ebenfalls hoheitlich tätig sind,

 2.  die  Vertretung  von  Mandanten  und  die  Wahrnehmung
 ihrer Interessen vor Gericht,

 3.  die  Zulässigkeit  nicht  angeforderter  kommerzieller  Kom-
 munikationen durch elektronische Post,

 4.  Gewinnspiele  mit  einem  einen  Geldwert  darstellenden
 Einsatz  bei  Glücksspielen,  einschließlich  Lotterien  und
 Wetten,

 5.  die Anforderungen an Verteildienste,

 6.  das  Urheberrecht,  verwandte  Schutzrechte,  Rechte  im
 Sinne  der  Richtlinie  87/54/EWG  des  Rates  vom  16.  De-
 zember  1986  über  den  Rechtsschutz  der  Topographien
 von  Halbleitererzeugnissen  (ABl.  EG  Nr.  L  24  S.  36)  und
 der  Richtlinie  96/9/EG  des  Europäischen  Parlaments  und
 des  Rates  vom  11.  März  1996  über  den  rechtlichen
 Schutz  von  Datenbanken  (ABl.  EG  Nr.  L  77  S.  20)  sowie
 für gewerbliche Schutzrechte,

 7.  die  Ausgabe  elektronischen  Geldes  durch  Institute,  die
 gemäß  Artikel  8  Abs.  1  der  Richtlinie  2000/46/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  18.  Septem-
 ber  2000  über  die  Aufnahme,  Ausübung  und  Beaufsich-
 tigung  der  Tätigkeit  von  E-Geld-Instituten  (ABl.  EG
 Nr.  L  275  S.  39)  von  der  Anwendung  einiger  oder  aller
 Vorschriften  dieser  Richtlinie  und  von  der  Anwendung
 der  Richtlinie  2000/12/EG  des  Europäischen  Parlaments
 und  des  Rates  vom  20.  März  2000  über  die  Aufnahme
 und  Ausübung  der  Tätigkeit  der  Kreditinstitute  (ABl.  EG
 Nr.  L 126 S.  1) freigestellt sind,

 8.  Vereinbarungen  oder  Verhaltensweisen,  die  dem  Kartell-
 recht unterliegen,

 9.  die  von  den  §§  12,  13a  bis  13c,  55a,  83,  110a  bis  110d,
 111b  und  111c  des  Versicherungsaufsichtsgesetzes  und
 der  Versicherungsberichterstattungs-Verordnung  erfass-
 ten  Bereiche,  die  Regelungen  über  das  auf  Versiche-

 rungsverträge  anwendbare  Recht  sowie  für  Pflichtver-
 sicherungen.

 (5)  Das  Angebot  und  die  Erbringung  von  Telemedien
 durch  einen  Diensteanbieter,  der  in  einem  anderen  Staat  im
 Geltungsbereich  der  Richtlinie  2000/31/EG  niedergelassen
 ist,  unterliegen  abweichend  von  Absatz  2  den  Einschränkun-
 gen des innerstaatlichen Rechts, soweit dieses dem Schutz

 1.  der  öffentlichen  Sicherheit  und  Ordnung,  insbesondere
 im  Hinblick  auf  die  Verhütung,  Ermittlung,  Aufklärung,
 Verfolgung  und  Vollstreckung  von  Straftaten  und  Ord-
 nungswidrigkeiten,  einschließlich  des  Jugendschutzes
 und  der  Bekämpfung  der  Hetze  aus  Gründen  der  Rasse,
 des  Geschlechts,  des  Glaubens  oder  der  Nationalität  so-
 wie  von  Verletzungen  der  Menschenwürde  einzelner  Per-
 sonen  sowie  die  Wahrung  nationaler  Sicherheits-  und
 Verteidigungsinteressen,

 2.  der öffentlichen Gesundheit,

 3.  der  Interessen  der  Verbraucher,  einschließlich  des  Schut-
 zes von Anlegern,

 vor  Beeinträchtigungen  oder  ernsthaften  und  schwerwie-
 genden  Gefahren  dient  und  die  auf  der  Grundlage  des  inner-
 staatlichen  Rechts  in  Betracht  kommenden  Maßnahmen  in
 einem  angemessenen  Verhältnis  zu  diesen  Schutzzielen  ste-
 hen.  Für  das  Verfahren  zur  Einleitung  von  Maßnahmen  nach
 Satz  1  –  mit  Ausnahme  von  gerichtlichen  Verfahren  ein-
 schließlich  etwaiger  Vorverfahren  und  der  Verfolgung  von
 Straftaten  einschließlich  der  Strafvollstreckung  und  von
 Ordnungswidrigkeiten  –  sieht  Artikel  3  Abs.  4  und  5  der
 Richtlinie  2000/31/EG  Konsultations-  und  Informations-
 pflichten vor.

 Abschnitt  2
 Zulassungsfreiheit und Informationspflichten

 §  4
 Zulassungsfreiheit

 Telemedien  sind  im  Rahmen  der  Gesetze  zulassungs-  und
 anmeldefrei.

 §  5
 Allgemeine Informationspflichten

 (1)  Diensteanbieter  haben  für  geschäftsmäßige,  in  der  Re-
 gel  gegen  Entgelt  angebotene  Telemedien  folgende  Informa-
 tionen  leicht  erkennbar,  unmittelbar  erreichbar  und  ständig
 verfügbar zu halten:

 1.  den  Namen  und  die  ladungsfähige  Anschrift,  unter  der  sie
 niedergelassen  sind,  bei  juristischen  Personen  zusätzlich
 den Vertretungsberechtigten,

 2.  Angaben,  die  eine  schnelle  elektronische  Kontaktaufnah-
 me  und  unmittelbare  Kommunikation  mit  ihnen  ermög-
 lichen,  einschließlich  der  Adresse  der  elektronischen
 Post,

 3.  soweit  der  Dienst  im  Rahmen  einer  Tätigkeit  angeboten
 oder  erbracht  wird,  die  der  behördlichen  Zulassung  be-
 darf, Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde,

 4.  das  Handelsregister,  Vereinsregister,  Partnerschaftsregis-
 ter  oder  Genossenschaftsregister,  in  das  sie  eingetragen
 sind, und die entsprechende Registernummer,
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5.  soweit  der  Dienst  in  Ausübung  eines  Berufs  im  Sinne  von
 Artikel  1  Buchstabe  d  der  Richtlinie  89/48/EWG  des  Ra-
 tes  vom  21.  Dezember  1988  über  eine  allgemeine  Rege-
 lung  zur  Anerkennung  der  Hochschuldiplome,  die  eine
 mindestens  dreijährige  Berufsausbildung  abschließen
 (ABl.  EG  Nr.  L  19  S.  16),  oder  im  Sinne  von  Artikel  1
 Buchstabe  f  der  Richtlinie  92/51/EWG  des  Rates  vom
 18.  Juni  1992  über  eine  zweite  allgemeine  Regelung  zur
 Anerkennung  beruflicher  Befähigungsnachweise  in  Er-
 gänzung  zur  Richtlinie  89/48/EWG  (ABl.  EG  Nr.  L  209
 S.  25,  1995  Nr.  L  17  S.  20),  zuletzt  geändert  durch  die
 Richtlinie  97/38/EG  der  Kommission  vom  20.  Juni  1997
 (ABl.  EG  Nr.  184  S.  31),  angeboten  oder  erbracht  wird,
 Angaben über

 a)  die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören,

 b)  die  gesetzliche  Berufsbezeichnung  und  den  Staat,  in
 dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,

 c)  die  Bezeichnung  der  berufsrechtlichen  Regelungen
 und dazu, wie diese zugänglich sind,

 6.  in  Fällen,  in  denen  sie  eine  Umsatzsteueridentifikations-
 nummer  nach  §  27a  des  Umsatzsteuergesetzes  oder  eine
 Wirtschafts-Identifikationsnummer  nach  §  139c  der  Ab-
 gabenordnung besitzen, die Angabe dieser Nummer.

 (2)  Weitergehende  Informationspflichten  nach  anderen
 Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

 §  6
 Besondere Informationspflichten

 bei kommerziellen Kommunikationen

 (1)  Diensteanbieter  haben  bei  kommerziellen  Kommuni-
 kationen,  die  Telemedien  oder  Bestandteile  von  Telemedien
 sind,  mindestens  die  folgenden  Voraussetzungen  zu  beach-
 ten:

 1.  Kommerzielle  Kommunikationen  müssen  klar  als  solche
 zu erkennen sein.

 2.  Die  natürliche  oder  juristische  Person,  in  deren  Auftrag
 kommerzielle  Kommunikationen  erfolgen,  muss  klar
 identifizierbar sein.

 3.  Angebote  zur  Verkaufsförderung  wie  Preisnachlässe,
 Zugaben  und  Geschenke  müssen  klar  als  solche  erkenn-
 bar  sein,  und  die  Bedingungen  für  ihre  Inanspruchnahme
 müssen  leicht  zugänglich  sein  sowie  klar  und  unzweideu-
 tig angegeben werden.

 4.  Preisausschreiben  oder  Gewinnspiele  mit  Werbecharak-
 ter  müssen  klar  als  solche  erkennbar  und  die  Teilnahme-
 bedingungen  leicht  zugänglich  sein  sowie  klar  und  un-
 zweideutig angegeben werden.

 (2)  Werden  kommerzielle  Kommunikationen  per  elektro-
 nischer  Post  versandt,  darf  in  der  Kopf-  und  Betreffzeile  we-
 der  der  Absender  noch  der  kommerzielle  Charakter  der
 Nachricht  verschleiert  oder  verheimlicht  werden.  Ein  Ver-
 schleiern  oder  Verheimlichen  liegt  dann  vor,  wenn  die  Kopf-
 und  Betreffzeile  absichtlich  so  gestaltet  sind,  dass  der  Emp-
 fänger  vor  Einsichtnahme  in  den  Inhalt  der  Kommunikation
 keine  oder  irreführende  Informationen  über  die  tatsächliche
 Identität  des  Absenders  oder  den  kommerziellen  Charakter
 der Nachricht erhält.

 (3)  Die  Vorschriften  des  Gesetzes  gegen  den  unlauteren
 Wettbewerb bleiben unberührt.

 Abschnitt  3

 Verantwortlichkeit

 §  7
 Allgemeine Grundsätze

 (1)  Diensteanbieter  sind  für  eigene  Informationen,  die  sie
 zur  Nutzung  bereithalten,  nach  den  allgemeinen  Gesetzen
 verantwortlich.

 (2)  Diensteanbieter  im  Sinne  der  §§  8  bis  10  sind  nicht
 verpflichtet,  die  von  ihnen  übermittelten  oder  gespeicherten
 Informationen  zu  überwachen  oder  nach  Umständen  zu  for-
 schen,  die  auf  eine  rechtswidrige  Tätigkeit  hinweisen.  Ver-
 pflichtungen  zur  Entfernung  oder  Sperrung  der  Nutzung  von
 Informationen  nach  den  allgemeinen  Gesetzen  bleiben  auch
 im  Falle  der  Nichtverantwortlichkeit  des  Diensteanbieters
 nach  den  §§  8  bis  10  unberührt.  Das  Fernmeldegeheimnis
 nach §  88 des Telekommunikationsgesetzes ist zu wahren.

 §  8
 Durchleitung von Informationen

 (1)  Diensteanbieter  sind  für  fremde  Informationen,  die  sie
 in  einem  Kommunikationsnetz  übermitteln  oder  zu  denen  sie
 den  Zugang  zur  Nutzung  vermitteln,  nicht  verantwortlich,
 sofern sie

 1.  die Übermittlung nicht veranlasst,

 2.  den  Adressaten  der  übermittelten  Informationen  nicht
 ausgewählt und

 3.  die  übermittelten  Informationen  nicht  ausgewählt  oder
 verändert haben.

 Satz  1  findet  keine  Anwendung,  wenn  der  Diensteanbieter
 absichtlich  mit  einem  Nutzer  seines  Dienstes  zusammenar-
 beitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen.

 (2)  Die  Übermittlung  von  Informationen  nach  Absatz  1
 und  die  Vermittlung  des  Zugangs  zu  ihnen  umfasst  auch  die
 automatische  kurzzeitige  Zwischenspeicherung  dieser  In-
 formationen,  soweit  dies  nur  zur  Durchführung  der  Über-
 mittlung  im  Kommunikationsnetz  geschieht  und  die  Infor-
 mationen  nicht  länger  gespeichert  werden,  als  für  die
 Übermittlung üblicherweise erforderlich ist.

 §  9
 Zwischenspeicherung

 zur beschleunigten Übermittlung
 von Informationen

 Diensteanbieter  sind  für  eine  automatische,  zeitlich  be-
 grenzte  Zwischenspeicherung,  die  allein  dem  Zweck  dient,
 die  Übermittlung  fremder  Informationen  an  andere  Nutzer
 auf  deren  Anfrage  effizienter  zu  gestalten,  nicht  verantwort-
 lich, sofern sie

 1.  die Informationen nicht verändern,

 2.  die  Bedingungen  für  den  Zugang  zu  den  Informationen
 beachten,
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3.  die  Regeln  für  die  Aktualisierung  der  Informationen,  die
 in  weithin  anerkannten  und  verwendeten  Industriestan-
 dards festgelegt sind, beachten,

 4.  die  erlaubte  Anwendung  von  Technologien  zur  Samm-
 lung  von  Daten  über  die  Nutzung  der  Informationen,  die
 in  weithin  anerkannten  und  verwendeten  Industriestan-
 dards festgelegt sind, nicht beeinträchtigen und

 5.  unverzüglich  handeln,  um  im  Sinne  dieser  Vorschrift  ge-
 speicherte  Informationen  zu  entfernen  oder  den  Zugang
 zu  ihnen  zu  sperren,  sobald  sie  Kenntnis  davon  erhalten
 haben,  dass  die  Informationen  am  ursprünglichen  Aus-
 gangsort  der  Übertragung  aus  dem  Netz  entfernt  wurden
 oder  der  Zugang  zu  ihnen  gesperrt  wurde  oder  ein  Gericht
 oder  eine  Verwaltungsbehörde  die  Entfernung  oder  Sper-
 rung angeordnet hat.

 §  8 Abs.  1 Satz 2 gilt entsprechend.

 §  10
 Speicherung von Informationen

 Diensteanbieter  sind  für  fremde  Informationen,  die  sie  für
 einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern

 1.  sie  keine  Kenntnis  von  der  rechtswidrigen  Handlung  oder
 der  Information  haben  und  ihnen  im  Falle  von  Schadens-
 ersatzansprüchen  auch  keine  Tatsachen  oder  Umstände
 bekannt  sind,  aus  denen  die  rechtswidrige  Handlung  oder
 die Information offensichtlich wird, oder

 2.  sie  unverzüglich  tätig  geworden  sind,  um  die  Information
 zu  entfernen  oder  den  Zugang  zu  ihr  zu  sperren,  sobald
 sie diese Kenntnis erlangt haben.

 Satz  1  findet  keine  Anwendung,  wenn  der  Nutzer  dem
 Diensteanbieter  untersteht  oder  von  ihm  beaufsichtigt  wird.

 Abschnitt  4

 Datenschutz

 §  11
 Anbieter-Nutzer-Verhältnis

 (1)  Die  Vorschriften  dieses  Abschnitts  gelten  nicht  für  die
 Erhebung  und  Verwendung  personenbezogener  Daten  der
 Nutzer  von  Telemedien,  soweit  die  Bereitstellung  solcher
 Dienste

 1.  im  Dienst-  und  Arbeitsverhältnis  zu  ausschließlich  beruf-
 lichen oder dienstlichen Zwecken oder

 2.  innerhalb  von  oder  zwischen  nicht  öffentlichen  Stellen
 oder  öffentlichen  Stellen  ausschließlich  zur  Steuerung
 von Arbeits- oder Geschäftsprozessen erfolgt.

 (2)  Nutzer  im  Sinne  dieses  Abschnitts  ist  jede  natürliche
 Person,  die  Telemedien  nutzt,  insbesondere  um  Informatio-
 nen zu erlangen oder zugänglich zu machen.

 (3)  Bei  Telemedien,  die  überwiegend  in  der  Übertragung
 von  Signalen  über  Telekommunikationsnetze  bestehen,
 gelten  für  die  Erhebung  und  Verwendung  personenbezoge-
 ner  Daten  der  Nutzer  nur  §  12  Abs.  3,  §  15  Abs.  8  und  §  16
 Abs.  2 Nr.  2 und 5.

 §  12
 Grundsätze

 (1)  Der  Diensteanbieter  darf  personenbezogene  Daten  zur
 Bereitstellung  von  Telemedien  nur  erheben  und  verwenden,
 soweit  dieses  Gesetz  oder  eine  andere  Rechtsvorschrift,  die
 sich  ausdrücklich  auf  Telemedien  bezieht,  es  erlaubt  oder  der
 Nutzer eingewilligt hat.

 (2)  Der  Diensteanbieter  darf  für  die  Bereitstellung  von  Te-
 lemedien  erhobene  personenbezogene  Daten  für  andere
 Zwecke  nur  verwenden,  soweit  dieses  Gesetz  oder  eine  an-
 dere  Rechtsvorschrift,  die  sich  ausdrücklich  auf  Telemedien
 bezieht, es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.

 (3)  Der  Diensteanbieter  darf  die  Bereitstellung  von  Tele-
 medien  nicht  von  der  Einwilligung  des  Nutzers  in  eine  Ver-
 wendung  seiner  Daten  für  andere  Zwecke  abhängig  machen,
 wenn  dem  Nutzer  ein  anderer  Zugang  zu  diesen  Telemedien
 nicht oder in nicht zumutbarer Weise möglich ist.

 (4)  Soweit  nichts  anderes  bestimmt  ist,  sind  die  jeweils
 geltenden  Vorschriften  für  den  Schutz  personenbezogener
 Daten  anzuwenden,  auch  wenn  die  Daten  nicht  automatisiert
 verarbeitet werden.

 §  13
 Pflichten des Diensteanbieters

 (1)  Der  Diensteanbieter  hat  den  Nutzer  zu  Beginn  des
 Nutzungsvorgangs  über  Art,  Umfang  und  Zwecke  der  Erhe-
 bung  und  Verwendung  personenbezogener  Daten  sowie  über
 die  Verarbeitung  seiner  Daten  in  Staaten  außerhalb  des
 Anwendungsbereichs  der  Richtlinie  95/46/EG  des  Euro-
 päischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  24.  Oktober  1995
 zum  Schutz  natürlicher  Personen  bei  der  Verarbeitung  perso-
 nenbezogener  Daten  und  zum  freien  Datenverkehr  (ABl.  EG
 Nr.  L  281  S.  31)  in  allgemein  verständlicher  Form  zu  unter-
 richten,  sofern  eine  solche  Unterrichtung  nicht  bereits  erfolgt
 ist.  Bei  einem  automatisierten  Verfahren,  das  eine  spätere
 Identifizierung  des  Nutzers  ermöglicht  und  eine  Erhebung
 oder  Verwendung  personenbezogener  Daten  vorbereitet,  ist
 der  Nutzer  zu  Beginn  dieses  Verfahrens  zu  unterrichten.  Der
 Inhalt  der  Unterrichtung  muss  für  den  Nutzer  jederzeit  abruf-
 bar sein.

 (2)  Die  Einwilligung  kann  elektronisch  erklärt  werden,
 wenn der Diensteanbieter sicherstellt, dass

 1.  der  Nutzer  seine  Einwilligung  bewusst  und  eindeutig  er-
 teilt hat,

 2.  die Einwilligung protokolliert wird,

 3.  der  Nutzer  den  Inhalt  der  Einwilligung  jederzeit
 abrufen  kann und

 4.  der  Nutzer  die  Einwilligung  jederzeit  mit  Wirkung  für
 die  Zukunft widerrufen kann.

 (3)  Der  Diensteanbieter  hat  den  Nutzer  vor  Erklärung  der
 Einwilligung  auf  das  Recht  nach  Absatz  2  Nr.  4  hinzuwei-
 sen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

 (4)  Der  Diensteanbieter  hat  durch  technische  und  organi-
 satorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass

 1.  der  Nutzer  die  Nutzung  des  Dienstes  jederzeit  beenden
 kann,
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2.  die  anfallenden  personenbezogenen  Daten  über  den  Ab-
 lauf  des  Zugriffs  oder  der  sonstigen  Nutzung  unmittelbar
 nach  deren  Beendigung  gelöscht  oder  in  den  Fällen  des
 Satzes 2 gesperrt werden,

 3.  der  Nutzer  Telemedien  gegen  Kenntnisnahme  Dritter  ge-
 schützt in Anspruch nehmen kann,

 4.  die  personenbezogenen  Daten  über  die  Nutzung  ver-
 schiedener  Telemedien  durch  denselben  Nutzer  getrennt
 verwendet werden können,

 5.  Daten  nach  §  15  Abs.  2  nur  für  Abrechungszwecke  zu-
 sammengeführt werden können und

 6.  Nutzungsprofile  nach  §  15  Abs.  3  nicht  mit  Angaben  zur
 Identifikation  des  Trägers  des  Pseudonyms  zusammenge-
 führt werden können.

 An  die  Stelle  der  Löschung  nach  Satz  1  Nr.  2  tritt  eine  Sper-
 rung,  soweit  einer  Löschung  gesetzliche,  satzungsmäßige
 oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

 (5)  Die  Weitervermittlung  zu  einem  anderen  Dienstean-
 bieter ist dem Nutzer anzuzeigen.

 (6)  Der  Diensteanbieter  hat  die  Nutzung  von  Telemedien
 und  ihre  Bezahlung  anonym  oder  unter  Pseudonym  zu  er-
 möglichen,  soweit  dies  technisch  möglich  und  zumutbar  ist.
 Der Nutzer ist über diese Möglichkeit zu informieren.

 (7)  Der  Diensteanbieter  hat  dem  Nutzer  nach  Maßgabe
 von  §  34  des  Bundesdatenschutzgesetzes  auf  Verlangen
 Auskunft  über  die  zu  seiner  Person  oder  zu  seinem  Pseudo-
 nym  gespeicherten  Daten  zu  erteilen.  Die  Auskunft  kann  auf
 Verlangen des Nutzers auch elektronisch erteilt werden.

 §  14
 Bestandsdaten

 (1)  Der  Diensteanbieter  darf  personenbezogene  Daten  ei-
 nes  Nutzers  nur  erheben  und  verwenden,  soweit  sie  für  die
 Begründung,  inhaltliche  Ausgestaltung  oder  Änderung  eines
 Vertragsverhältnisses  zwischen  dem  Diensteanbieter  und
 dem  Nutzer  über  die  Nutzung  von  Telemedien  erforderlich
 sind (Bestandsdaten).

 (2)  Auf  Anordnung  der  zuständigen  Stellen  darf  der
 Diensteanbieter  im  Einzelfall  Auskunft  über  Bestandsdaten
 erteilen,  soweit  dies  für  Zwecke  der  Strafverfolgung,  zur
 Erfüllung  der  gesetzlichen  Aufgaben  der  Verfassungsschutz-
 behörden  des  Bundes  und  der  Länder,  des  Bundesnachrich-
 tendienstes  oder  des  Militärischen  Abschirmdienstes  oder
 zur  Durchsetzung  der  Rechte  am  geistigen  Eigentum  erfor-
 derlich ist.

 §  15
 Nutzungsdaten

 (1)  Der  Diensteanbieter  darf  personenbezogene  Daten
 eines  Nutzers  nur  erheben  und  verwenden,  soweit  dies  erfor-
 derlich  ist,  um  die  Inanspruchnahme  von  Telemedien  zu
 ermöglichen  und  abzurechnen  (Nutzungsdaten).  Nutzungs-
 daten sind insbesondere

 1.  Merkmale zur Identifikation des Nutzers,

 2.  Angaben  über  Beginn  und  Ende  sowie  des  Umfangs  der
 jeweiligen Nutzung und

 3.  Angaben  über  die  vom  Nutzer  in  Anspruch  genommenen
 Telemedien.

 (2)  Der  Diensteanbieter  darf  Nutzungsdaten  eines  Nutzers
 über  die  Inanspruchnahme  verschiedener  Telemedien  zu-
 sammenführen,  soweit  dies  für  Abrechnungszwecke  mit
 dem Nutzer erforderlich ist.

 (3)  Der  Diensteanbieter  darf  für  Zwecke  der  Werbung,  der
 Marktforschung  oder  zur  bedarfsgerechten  Gestaltung  der
 Telemedien  Nutzungsprofile  bei  Verwendung  von  Pseudo-
 nymen  erstellen,  sofern  der  Nutzer  dem  nicht  widerspricht.
 Der  Diensteanbieter  hat  den  Nutzer  auf  sein  Widerspruchs-
 recht  im  Rahmen  der  Unterrichtung  nach  §  13  Abs.  1  hinzu-
 weisen.  Diese  Nutzungsprofile  dürfen  nicht  mit  Daten  über
 den Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden.

 (4)  Der  Diensteanbieter  darf  Nutzungsdaten  über  das
 Ende  des  Nutzungsvorgangs  hinaus  verwenden,  soweit  sie
 für  Zwecke  der  Abrechnung  mit  dem  Nutzer  erforderlich
 sind  (Abrechnungsdaten).  Zur  Erfüllung  bestehender  gesetz-
 licher,  satzungsmäßiger  oder  vertraglicher  Aufbewahrungs-
 fristen darf der Diensteanbieter die Daten sperren.

 (5)  Der  Diensteanbieter  darf  an  andere  Diensteanbieter
 oder  Dritte  Abrechnungsdaten  übermitteln,  soweit  dies  zur
 Ermittlung  des  Entgelts  und  zur  Abrechnung  mit  dem  Nutzer
 erforderlich  ist.  Hat  der  Diensteanbieter  mit  einem  Dritten
 einen  Vertrag  über  den  Einzug  des  Entgelts  geschlossen,  so
 darf  er  diesem  Dritten  Abrechnungsdaten  übermitteln,  so-
 weit  es  für  diesen  Zweck  erforderlich  ist.  Zum  Zwecke  der
 Marktforschung  anderer  Diensteanbieter  dürfen  anonymi-
 sierte  Nutzungsdaten  übermittelt  werden.  §  14  Abs.  2  findet
 entsprechende Anwendung.

 (6)  Die  Abrechnung  über  die  Inanspruchnahme  von  Tele-
 medien  darf  Anbieter,  Zeitpunkt,  Dauer,  Art,  Inhalt  und
 Häufigkeit  bestimmter  von  einem  Nutzer  in  Anspruch  ge-
 nommener  Telemedien  nicht  erkennen  lassen,  es  sei  denn,
 der Nutzer verlangt einen Einzelnachweis.

 (7)  Der  Diensteanbieter  darf  Abrechnungsdaten,  die  für
 die  Erstellung  von  Einzelnachweisen  über  die  Inanspruch-
 nahme  bestimmter  Angebote  auf  Verlangen  des  Nutzers
 verarbeitet  werden,  höchstens  bis  zum  Ablauf  des  sechsten
 Monats  nach  Versendung  der  Rechnung  speichern.  Werden
 gegen  die  Entgeltforderung  innerhalb  dieser  Frist  Ein-
 wendungen  erhoben  oder  diese  trotz  Zahlungsaufforderung
 nicht  beglichen,  dürfen  die  Abrechnungsdaten  weiter  gespei-
 chert  werden,  bis  die  Einwendungen  abschließend  geklärt
 sind oder die Entgeltforderung beglichen ist.

 (8)  Liegen  dem  Diensteanbieter  zu  dokumentierende  tat-
 sächliche  Anhaltspunkte  vor,  dass  seine  Dienste  von  be-
 stimmten  Nutzern  in  der  Absicht  in  Anspruch  genommen
 werden,  das  Entgelt  nicht  oder  nicht  vollständig  zu  entrich-
 ten,  darf  er  die  personenbezogenen  Daten  dieser  Nutzer  über
 das  Ende  des  Nutzungsvorgangs  sowie  die  in  Absatz  7  ge-
 nannte  Speicherfrist  hinaus  nur  verwenden,  soweit  dies  für
 Zwecke  der  Rechtsverfolgung  erforderlich  ist.  Der  Diens-
 teanbieter  hat  die  Daten  unverzüglich  zu  löschen,  wenn  die
 Voraussetzungen  nach  Satz  1  nicht  mehr  vorliegen  oder  die
 Daten  für  die  Rechtsverfolgung  nicht  mehr  benötigt  werden.
 Der  betroffene  Nutzer  ist  zu  unterrichten,  sobald  dies  ohne
 Gefährdung  des  mit  der  Maßnahme  verfolgten  Zweckes
 möglich ist.
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Abschnitt  5
 Bußgeldvorschriften

 §  16
 Bußgeldvorschriften

 (1)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  absichtlich  entgegen  §  6
 Abs.  2  Satz  1  den  Absender  oder  den  kommerziellen  Cha-
 rakter der Nachricht verschleiert oder verheimlicht.

 (2)  Ordnungswidrig  handelt,  wer  vorsätzlich  oder  fahr-
 lässig

 1.  entgegen  §  5  Abs.  1  eine  Information  nicht,  nicht  richtig
 oder nicht vollständig verfügbar hält,

 2.  entgegen  §  12  Abs.  3  die  Bereitstellung  von  Telemedien
 von einer dort genannten Einwilligung abhängig macht,

 3.  entgegen  §  13  Abs.  1  Satz  1  oder  2  den  Nutzer  nicht,
 nicht  richtig,  nicht  vollständig  oder  nicht  rechtzeitig  un-
 terrichtet,

 4.  einer  Vorschrift  des  §  13  Abs.  4  Satz  1  Nr.  1  bis  4  oder  5
 über  eine  dort  genannte  Pflicht  zur  Sicherstellung  zu-
 widerhandelt,

 5.  entgegen  §  14  Abs.  1  oder  §  15  Abs.  1  Satz  1  oder  Abs.  8
 Satz  1  oder  2  personenbezogene  Daten  erhebt  oder  ver-
 wendet oder nicht oder nicht rechtzeitig löscht oder

 6.  entgegen  §  15  Abs.  3  Satz  3  ein  Nutzungsprofil  mit  Da-
 ten über den Träger des Pseudonyms zusammenführt.

 (3)  Die  Ordnungswidrigkeit  kann  mit  einer  Geldbuße  bis
 zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.

 Artikel 2

 Änderung des Jugendschutzgesetzes
 Das  Jugendschutzgesetz  vom  23.  Juli  2002  (BGBl.  I

 S.  2730,  2003  I  S.  476),  das  zuletzt  durch  Artikel  2  des  Ge-
 setzes  vom  23.  Juli  2004  (BGBl.  I  S.  1857,  2600)  geändert
 worden ist, wird wie folgt geändert:

 1.  §  1 Abs.  3 wird wie folgt gefasst:

 „(3)  Telemedien  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Medien,
 die  nach  dem  Telemediengesetz  übermittelt  oder  zugänglich
 gemacht  werden.  Als  Übermitteln  oder  Zugänglichmachen
 im  Sinne  von  Satz  1  gilt  das  Bereithalten  eigener  oder  frem-
 der Inhalte.“

 2.  §  28 Abs.  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  1  wird  die  Angabe  „entgegen  §  12  Abs.  2
 Satz  1  Nr.  1“  durch  die  Angabe  „entgegen  §  12  Abs.  2
 Satz 1“ ersetzt.

 b)  In  Nummer  2  wird  die  Angabe  „nach  §  12  Abs.  2
 Satz  2“  durch  die  Angabe  „nach  §  12  Abs.  2  Satz  2
 Nr.  1“ ersetzt.

 Artikel 3

 Änderung des Zugangskontrolldiensteschutz-
 gesetzes

 §  3  Nr.  1  des  Gesetzes  des  Zugangskontrolldiensteschutz-
 gesetzes  vom  19.  März  2002  (BGBl.  I  S.  1090)  wird  wie
 folgt gefasst:

 ,1.  „zugangskontrollierte Dienste“

 a)  Rundfunkdarbietungen  im  Sinne  von  §  2  des  Rund-
 funkstaatsvertrages,

 b)  Telemedien  im  Sinne  von  §  1  des  Telemediengeset-
 zes,

 die  unter  der  Voraussetzung  eines  Entgelts  erbracht  werden
 und  nur  unter  Verwendung  eines  Zugangskontrolldienstes
 genutzt werden können‘.

 Artikel 4

 Änderung des Signaturgesetzes

 Das  Signaturgesetz  vom  16.  Mai  2001  (BGBl.  I  S.  876),
 das  zuletzt  durch  Artikel  3  Abs.  9  des  Gesetzes  vom  7.  Juli
 2005  (BGBl.  I  S.  1970)  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt
 geändert:

 1.  In  §  3,  §  17  Abs.  4  Satz  3  und  §  17  Abs.  4  Satz  4  werden
 jeweils  die  Wörter  „Regulierungsbehörde  für  Telekom-
 munikation  und  Post“  durch  die  Wörter  „Bundesnetz-
 agentur  für  Elektrizität,  Gas,  Telekommunikation,  Post
 und Eisenbahnen“ ersetzt.

 2.  In  §  11  Abs.  1,  §  17  Abs.  2  Nr.  5,  §  17  Abs.  3  Nr.  2  und
 §  21  Abs.  1  Nr.  4  werden  jeweils  die  Angaben  „§  5
 Abs.  1  Satz  2“  durch  die  Angaben  „§  5  Abs.  1  Satz  3“  er-
 setzt.

 3.  In  §  21  Abs.  1  Nr.  5  wird  die  Angabe  „§  5  Abs.  1  Satz  3“
 durch die Angabe „§  5 Abs.  1 Satz 4“ ersetzt.

 Artikel 5

 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  an  dem  Tag  in  Kraft,  an  dem  der  Neun-
 te  Rundfunkänderungsstaatsvertrag  der  Länder  in  Kraft  tritt.
 Gleichzeitig  treten  das  Teledienstegesetz  vom  22.  Juli  1997
 (BGBl.  I  S.  1870),  zuletzt  geändert  durch  Artikel  1  und  4
 Abs.  1  des  Gesetzes  vom  14.  Dezember  2001  (BGBl.  I
 S.  3721),  und  das  Teledienstedatenschutzgesetz  vom  22.  Juli
 1997  (BGBl.  I  S.  1870,  1871),  geändert  durch  Artikel  3
 und  4  Abs.  2  des  Gesetzes  vom  14.  Dezember  2001  (BGBl.  I
 S.  3721),  außer  Kraft.  Das  Bundesministerium  für  Wirt-
 schaft  und  Technologie  gibt  das  Datum  des  Inkrafttretens
 dieses Gesetzes im Bundesgesetzblatt bekannt.
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Begründung

 A. Allgemeiner Teil

 I. Ausgangslage

 Im  Jahre  1997  wurden  auf  Bundesebene  mit  dem  Infor-
 mations-  und  Kommunikationsdienstegesetz  (IuKDG)  und
 auf  Länderebene  mit  dem  Mediendienste-Staatsvertrag
 (MDStV)  neue  rechtliche  Rahmenbedingungen  für  die  neu-
 en  Dienste  in  der  Informationsgesellschaft  geschaffen.  Dies
 war  ein  erster  Schritt  bei  der  Modernisierung  der  traditionel-
 len  Medienordnung,  die  zwischen  der  den  Ländern  zustehen-
 den  Regelung  der  inhaltlichen  Angebote,  die  bei  den  elektro-
 nisch  verbreiteten  Inhalten  bis  1997  ausschließlich  über  den
 Rundfunk-Staatsvertrag  (RStV)  erfolgte,  und  der  dem  Bund
 zustehenden  Regelung  der  Übertragungswege  (Telekommu-
 nikation)  unterschied.  Es  bestand  Einvernehmen,  dass  die
 neuen  Dienste  der  Informationsgesellschaft  in  ihrer  wirt-
 schaftlichen  Entwicklung  nicht  durch  traditionell  auf  den
 Rundfunk  zugeschnittene  Vorgaben  beeinträchtigt  werden
 sollten.

 Das  Teledienstegesetz  (TDG),  das  Teledienstedatenschutz-
 gesetz  (TDDSG)  und  der  MDStV  gewährleisteten  dies,  in-
 dem  sie  Grundsätze  der  Zugangsfreiheit,  der  Anbieterkenn-
 zeichnung,  der  Verantwortlichkeit  sowie  die  von  den
 Anbietern  von  Tele-  und  Mediendiensten  zu  beachtenden
 besonderen  Anforderungen  an  den  Schutz  der  personenbezo-
 genen Daten regelten.

 Mit  der  europäischen  E-Commerce-Richtlinie  (Richtlinie
 2000/31/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates
 vom  8.  Juni  2000  über  bestimmte  rechtliche  Aspekte  der
 Dienste  der  Informationsgesellschaft,  insbesondere  des  elek-
 tronischen  Geschäftsverkehrs,  im  Binnenmarkt  („Richtlinie
 über  den  elektronischen  Geschäftsverkehr“)  traten  neue
 Regeln  in  Kraft,  die  in  Deutschland  mit  dem  Elektro-
 nischer-Geschäftsverkehr-Gesetz  (EGG)  im  TDG  und  im
 MDStV  ebenfalls  umgesetzt  wurden.  Zugleich  erfolgte  eine
 Novellierung  des  TDDSG  vor  dem  Hintergrund  der  Erfah-
 rungen  und  Entwicklungen  seit  Inkrafttreten  des  IuKDG.
 Zwischen  Bund  und  Ländern  bestand  Einvernehmen,  im  Zu-
 ge  dieser  Regelungsvorhaben  an  den  1997  festgelegten  Gel-
 tungsbereichen des TDG und des MDStV festzuhalten.

 Ein  erster  Schritt  zur  Vereinheitlichung  der  Anforderungen
 im  Bereich  der  elektronischen  Medien  war  die  Neugestal-
 tung  des  Jugendschutzes,  die  im  April  2003  in  Kraft  getreten
 ist.  Damit  erfolgte  eine  einheitliche  Regelung  der  Anfor-
 derungen  im  Bereich  der  elektronischen  Medien  (Rundfunk,
 Tele-  und  Mediendienste)  über  den  Jugendmedienschutz-
 Staatsvertrag  der  Länder.  Tele-  und  Mediendienste  wurden
 dabei  erstmals  unter  dem  Begriff  „Telemedien“  zusammen-
 gefasst.

 Ende  2004  haben  sich  Bund  und  Länder  auf  weitere  Schritte
 zur  Fortentwicklung  der  Medienordnung  verständigt.  Da-
 nach  sollen  die  Vorschriften  der  künftigen  Medienordnung
 unabhängig  vom  Verbreitungsweg  sein,  entwicklungsoffen
 ausgestaltet und vereinfacht werden.

 Die  Regelungen  zu  Telediensten  und  Mediendiensten  sollen
 unter  dem  Begriff  „Telemedien“  bereichsspezifisch  weiter

 vereinheitlicht  werden.  Die  Zuständigkeiten  orientieren  sich
 auch  künftig  an  inhaltlichen  Zielen  der  Regelung,  nicht  an
 der Verbreitungstechnik oder -art.

 Hinsichtlich  der  Regelungsdichte,  aber  auch  der  staatlichen
 Kontrolle,  wird  an  der  Unterscheidung  von  Telemedien  und
 Rundfunk  festgehalten.  Grundlage  und  Rechtfertigung  der
 Unterscheidung  ist  die  unterschiedliche  Funktion  für  die
 Meinungsbildung.

 Infolge  dieser  Verständigung  sind  die  wirtschaftsbezogenen
 Bestimmungen  für  Telemedien  (Herkunftslandprinzip,  Zu-
 lassungsfreiheit,  Informationspflichten,  Verantwortlichkeit,
 Datenschutz) in einem Telemediengesetz zu regeln.

 Mit  diesem  Gesetz  soll  diese  Verständigung  nunmehr
 bundesgesetzlich  umgesetzt  werden.  Zugleich  werden  die
 Länder  die  erforderlichen  staatsvertraglichen  Änderungen
 (Neunter  Rundfunkänderungsstaatsvertrag) vornehmen.

 II. Ziel und wesentlicher Inhalt

 1.  Ziel  des  Gesetzes  ist  die  Regelung  bestimmter  rechtlicher
 Anforderungen  für  Telemedien.  Dabei  handelt  es  sich  im
 Wesentlichen  um  die  wirtschaftlich  orientierten  Regelun-
 gen  zur  Umsetzung  der  E-Commerce-Richtlinie,  die  der-
 zeit  im  Teledienstegesetz  (TDG)  und  im  Mediendiens-
 te-Staatsvertrag  (MDStV)  enthalten  sind.  Die  Tele-  und
 Mediendienste  werden  dazu  unter  dem  Begriff  „Tele-
 medien“  zusammengefasst.  Dies  führt  zu  einer  Verein-
 fachung  des  Geltungsbereichs,  der  bislang  wegen  der
 notwendigen  Abgrenzung  von  Tele-  und  Mediendiensten
 detailliert geregelt war.

 Inhaltlich  sollen  die  geltenden  Vorschriften  weitgehend
 unverändert  bleiben,  soweit  nicht  ein  Änderungsbedarf
 unabweisbar  ist.  Dies  gilt  vor  allem  im  Hinblick  auf  die-
 jenigen  Vorschriften,  die  die  Anforderungen  der  E-Com-
 merce-Richtlinie in deutsches Recht umsetzen.

 Dabei  wird  nicht  verkannt,  dass  bei  den  Regelungen  zur
 Verantwortlichkeit  bei  Teilen  der  Internetwirtschaft  Be-
 fürchtungen  bestehen,  diese  Regelungen  würden  dem
 Bedürfnis  nach  Rechtssicherheit  nicht  mehr  gerecht.  Hier
 hat  besonders  ein  Urteil  des  Bundesgerichtshofs  zur
 Haftung  bei  Internetversteigerungen  (Rolex-Ricardo-Ur-
 teil)  aus  dem  Jahre  2004  Besorgnis  ausgelöst,  dass  damit
 eine  Rechtsprechungsentwicklung  eingeleitet  werden
 könnte,  die  möglicherweise  die  Zielrichtung  der  Ver-
 antwortlichkeitsregeln  der  E-Commerce-Richtlinie  be-
 einträchtigt.  In  dem  Urteil  geht  es  um  die  Tragweite  von
 Unterlassungsansprüchen  gegen  Internetanbieter  bei
 Markenrechtsverletzungen,  besonders  hinsichtlich  der
 Anforderungen,  wiederholte  Rechtsverletzungen  zu  ver-
 hindern  (Überwachung  des  Internet-Angebots  im  Einzel-
 fall).  Änderungsüberlegungen  im  Bereich  der  Verant-
 wortlichkeit  bedürfen  sorgfältiger  Prüfung,  besonders
 wenn  die  berechtigten  Interessen  der  Rechtsinhaber  und
 der  Diensteanbieter  abgewogen  werden  müssen.  Hier
 sind  vorrangig  gemeinsame  Regeln  auf  europäischer
 Ebene  anzustreben.  Die  Europäische  Kommission  hat  die
 Absicht,  bis  Ende  2007  einen  Evaluierungsbericht  zur



Drucksache 16/3078 – 12 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

E-Commerce-Richtlinie  vorzulegen.  Im  Vorfeld  weiterer
 Maßnahmen  wird  sie  dazu  unter  anderem  auch  eine  Stu-
 die  zu  Fragen  der  Verantwortlichkeit  in  Auftrag  geben.
 Über  die  Studie  will  die  Kommission  genaue  Angaben
 über  die  Anwendung  der  Verantwortlichkeitsregeln  in
 allen  Mitgliedstaaten  erhalten  und  daraufhin  beurteilen,
 ob  der  Rechtsrahmen  funktioniert  oder  Bedarf  für  weitere
 Maßnahmen  im  Sinne  von  Artikel  21  der  Richtlinie  (Haf-
 tung  bei  Hyperlinks  und  Suchmaschinen  sowie  das
 „notice  and  take  down“-Verfahren)  besteht.  Die  Ergeb-
 nisse  dieser  Untersuchung  werden  voraussichtlich  bis
 Mitte  2007  vorliegen  und  mit  den  Mitgliedstaaten  im
 Rahmen  der  von  der  Kommission  eingerichteten  Exper-
 tengruppe E-Commerce erörtert werden.

 Bei  den  allgemeinen  Informationspflichten  erfolgt  durch
 eine  Klarstellung  eine  engere  Anknüpfung  an  die  Richt-
 linie,  die  sich  auf  in  der  Regel  gegen  Entgelt  angebotene
 Dienste  bezieht.  Damit  soll  sichergestellt  werden,  dass
 zukünftig  Informationsangebote,  die  keinen  wirtschaftli-
 chen  Hintergrund  haben  (z.  B.  private  Homepages  oder
 Informationsangebote  von  Idealvereinen),  nicht  zwangs-
 läufig  den  wirtschaftsbezogenen  Informationspflichten
 des Telemediengesetzes unterliegen.

 2.  Angesichts  des  nach  wie  vor  hohen  Spam-Aufkommens
 und  der  sich  daraus  ergebenden  negativen  Folgewirkun-
 gen  (u.  a.  Produktivitätsverluste,  Vertrauensverluste  bei
 E-Mail-Nutzung)  wurde  in  §  6  Abs.  2  eine  Vorschrift  neu
 aufgenommen,  die  bestimmte  sanktionswürdige  Verhal-
 tensweisen  im  Bereich  der  kommerziellen  Kommunika-
 tionen  durch  elektronische  Post  verbietet  und  zusätzlich
 in §  16 Abs.  1 mit einem Bußgeld belegt.

 3.  Für  den  Bereich  des  Datenschutzes  wird  an  den  Er-
 rungenschaften,  die  durch  die  Regelungen  des  TDDSG
 und  des  MDStV  zum  Schutz  der  personenbezogenen  Da-
 ten  bei  den  Neuen  Diensten  erzielt  wurden,  auch  im  TMG
 festgehalten.  Der  Telemediendatenschutz  ist  wegweisend
 für  ein  modernes  Datenschutzrecht.  Daher  besteht  für
 grundlegende  inhaltliche  Änderungen  in  diesem  Bereich
 derzeit  kein  Anlass.  Allerdings  soll  das  Verhältnis  der
 Datenschutzvorschriften  des  TMG  zu  denjenigen  des
 TKG  geklärt  werden,  um  die  Handhabung  des  Daten-
 schutzrechts  für  Diensteanbieter,  die  sowohl  dem  TMG
 als  auch  dem  TKG  unterliegen,  zu  erleichtern.  Die  not-
 wendige  Befugnis  zur  Auskunfterteilung  über  Bestands-
 und  Nutzungsdaten,  die  bislang  nur  hinsichtlich  der
 Strafverfolgungsbehörden  und  Gerichte  geregelt  ist,  soll
 zukünftig  wie  im  TKG  auch  der  Aufgabenerfüllung  der
 Verfassungsschutzbehörden  des  Bundes  und  der  Länder,
 des  Bundesnachrichtendienstes  oder  des  Militärischen
 Abschirmdienstes  dienen.  Darüber  hinaus  soll  die  Befug-
 nis  zur  Auskunfterteilung  –  im  Vorgriff  auf  die  notwendi-
 ge  Umsetzung  der  europäischen  Richtlinie  2004/48/EG
 (Enforcement-Richtlinie)  –  die  Durchsetzung  der  Rechte
 des geistigen Eigentums umfassen.

 Soweit  erforderlich  werden  Gesetze,  die  auf  die  Tele-
 dienste  nach  dem  TDG  oder  Mediendienste  nach  dem
 MDStV  Bezug  nehmen,  redaktionell  angepasst.  Es  han-
 delt  sich  dabei  um  das  Zugangskontrolldiensteschutz-
 gesetz (ZKDSG) und das Jugendschutzgesetz (JuSchG).

 Zudem  erfolgt  durch  dieses  Gesetz  eine  notwendige
 Anpassung  von  §  3  des  Signaturgesetzes  infolge  der  vor-

 genommenen  Umbenennung  der  Regulierungsbehörde
 für  Post  und  Telekommunikation  in  die  Bundesnetzagen-
 tur  für  Elektrizität,  Gas,  Telekommunikation,  Post  und
 Eisenbahnen.

 III. Recht der Europäischen Union

 Das  Informationsverfahren  nach  der  Richtlinie  98/48/EG  des
 Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  20.  Juli  1998
 zur  Änderung  der  Richtlinie  98/34/EG  über  ein  Informa-
 tionsverfahren  auf  dem  Gebiet  der  Normen  und  technischen
 Vorschriften  (erweiterte  Transparenzrichtlinie)  wurde  durch-
 geführt.

 Im  Rahmen  des  Notifizierungsverfahrens  –  der  Entwurf  des
 TMG  und  der  Entwurf  des  Neunten  Rundfunkänderungs-
 staatsvertrages  der  Länder  wurden  wegen  des  engen  Sachzu-
 sammenhangs  gleichzeitig  notifiziert  –  hat  die  Europäische
 Kommission  eine  ausführliche  Stellungnahme  abgegeben.
 Bund  und  Länder  haben  daraufhin  die  Vorhaben  mit  der
 Kommission  erörtert.  Es  besteht  hiernach  Einvernehmen,
 dass  die  europarechtlichen  Anliegen  im  vorliegenden  Ge-
 setzentwurf hinreichend berücksichtigt sind.

 IV. Länder

 Die  Länder  werden  den  MDStV  aufheben  und  die  im
 MDStV  geregelten  inhaltlichen  Anforderungen  in  den  zu-
 künftigen  Staatsvertrag  für  Rundfunk  und  Telemedien  auf-
 nehmen.  Das  Inkrafttreten  des  Neunten  Rundfunkände-
 rungsstaatsvertrages  und  des  TMG  sind  aufeinander
 abgestimmt.

 V. Gesetzgebungskompetenz

 Die  Gesetzgebungskompetenz  des  Bundes  ergibt  sich  aus
 Artikel  74  Abs.  1  Nr.  11  des  Grundgesetzes  –  Recht  der
 Wirtschaft.  Das  Telemediengesetz  setzt  überwiegend  die
 Vorgaben  der  europäischen  E-Commerce-Richtlinie  um.
 Diese  Anforderungen  richten  sich  vor  allem  an  Dienste,  die
 im  Zusammenhang  mit  einer  Wirtschaftstätigkeit  angeboten
 werden.  Das  Telemediengesetz  fasst  die  bisherigen  bundes-
 gesetzlichen  Bestimmungen  des  Teledienstegesetzes  und  des
 Teledienste-Datenschutzgesetzes  zusammen.  Nachdem  die
 Länder  die  wirtschaftsbezogenen  Anforderungen  an  Me-
 diendienste  künftig  nicht  mehr  durch  Staatsvertrag  regeln
 werden,  ist  eine  bundesgesetzliche  Regelung,  die  auch  die-
 sen  Bereich  umfasst,  zur  Wahrung  der  Wirtschaftseinheit  im
 Sinne  des  Artikels  72  Abs.  2  des  Grundgesetzes  erforderlich.
 Andernfalls  würden  die  europäischen  Vorgaben  nicht  umge-
 setzt.  Zudem  muss  im  Interesse  des  Bundes  und  der  Länder
 die  Teilhabe  an  einer  sich  stetig  weiterentwickelnden  Infor-
 mationsgesellschaft,  der  eine  wesentliche  wirtschaftslenken-
 de  Bedeutung  zukommt,  gewahrt  bleiben.  Die  neuen,  grenz-
 überschreitend  wirkenden  Vorschriften  haben  besondere
 Bedeutung  für  den  Wirtschaftsstandort  Deutschland.  Ihr
 Erlass liegt daher im gesamtstaatlichen Interesse.

 VI. Finanzielle Auswirkungen

 Die  neuen  gesetzlichen  Bestimmungen  bauen  auf  die  beste-
 henden  Regeln  im  Bereich  der  Tele-  und  Mediendienste  auf.
 Finanzielle  Mehrbelastungen  der  Wirtschaft  und  der  öffent-
 lichen  Haushalte  sowie  nachteilige  Auswirkungen  auf  das
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Preisniveau,  insbesondere  das  Verbraucherpreisniveau,  sind
 nicht zu erwarten.

 B. Zu den einzelnen Vorschriften

 Zu Artikel 1  (Telemediengesetz – TMG)

 Zu §  1  (Geltungsbereich)

 §  1  TMG  führt  die  bisher  in  §  2  TDG  und  §  2  MDStV  enthal-
 tenen  Bestimmungen  zum  Geltungsbereich  für  Tele-  und
 Mediendienste zusammen.

 Zu Absatz  1 Satz 1

 Das  TMG  gilt  für  alle  elektronischen  IuK-Dienste,  soweit  sie
 nicht  Telekommunikationsdienste  nach  §  3  Nr.  24  TKG,  die
 ganz  in  der  Übertragung  von  Signalen  bestehen,  oder  Rund-
 funk  im  Sinne  von  §  2  RStV  sind.  Die  bisher  in  §  2  TDG  und
 MDStV  enthaltenen  Regelbeispiele  werden  nicht  wieder
 aufgenommen.  Die  Regelbeispiele  des  TDG  gehen  noch  auf
 das  Teledienstegesetz  aus  dem  Jahre  1997  zurück  und  spie-
 geln  die  damalige  Einschätzung  der  wirtschaftlichen  und
 technologischen  Entwicklung  der  neuen  Dienste  wider.  Sie
 sind  zumindest  teilweise  heute  nicht  mehr  zeitgemäß.  Vor  al-
 lem  geht  es  bei  diesen  Regelbeispielen  um  die  erforderliche
 Abgrenzung  zu  den  Mediendiensten,  die  durch  den  MDStV
 geregelt  sind.  Mit  der  Zusammenlegung  der  Vorschriften  für
 Tele-  und  Mediendienste  in  einem  zukünftigen  Telemedien-
 gesetz  ergibt  sich  nur  noch  die  Notwendigkeit  der  Abgren-
 zung  zum  Rundfunk  und  zur  Telekommunikation.  Da  die  Te-
 lekommunikationsdienste  aus  dem  TKG  und  der  Rundfunk
 aus  dem  Länderrecht  her  definiert  sind,  ist  zwingend,  dass
 Telemedien  nur  über  die  negative  Abgrenzung  zu  diesen
 Diensten  bestimmt  werden  können.  Folgende  Dienste  sind
 danach keine Telemediendienste:

 –  der herkömmliche Rundfunk,

 –  Live-Streaming  (zusätzliche  parallele/zeitgleiche  Über-
 tragung  herkömmlicher  Rundfunkprogramme  über  das
 Internet) und

 –  Webcasting  (ausschließliche  Übertragung  herkömm-
 licher Rundfunkprogramme über das Internet).

 Der  neue  §  1  Abs.  1  Satz  1  TMG  bringt  eine  wesentliche
 Vereinfachung  mit  Blick  auf  die  bisherigen  Bestimmungen
 zum  Geltungsbereich.  Satz  1  verdeutlicht  zunächst,  dass  der
 Begriff  der  elektronischen  Informations-  und  Kommunika-
 tions-  (IuK-)Dienste  als  Oberbegriff  über  den  Telekommuni-
 kationsdiensten,  dem  Rundfunk  und  den  Telemediendiens-
 ten  steht.  Die  telekommunikationsgestützten  Dienste  nach
 §  3  Nr.  25  TKG  fallen  vor  allem  deshalb  nicht  unter  das
 zukünftige  TMG,  weil  es  sich  weder  um  Abruf-  noch  um
 Verteildienste  handelt.  Vielmehr  handelt  es  sich  um  eine
 Individualkommunikation  zwischen  dem  TK-Diensteanbie-
 ter  (oder  Dritten)  und  TK-Kunden,  in  deren  Rahmen  der
 TK-Diensteanbieter  (oder  Dritte)  gegenüber  TK-Kunden
 eine  Inhaltsleistung  erbringen.  Da  im  Hinblick  auf  die  tele-
 kommunikationsgestützten  Dienste  häufig  Unklarheiten  be-
 stehen,  ob  diese  zugleich  den  Tele-  bzw.  Mediendiensten
 zuzurechnen  sind,  erfolgt  im  TMG  insoweit  eine  Klarstel-
 lung.

 Telekommunikationsdienste,  die  ganz  in  der  Übertragung
 von  Signalen  über  Telekommunikationsnetze  bestehen,  sind
 ebenfalls  keine  Telemediendienste,  sondern  beurteilen  sich
 ausschließlich  nach  dem  TKG.  Davon  zu  unterscheiden  sind
 die  Telekommunikationsdienste,  die  überwiegend  in  der
 Übertragung  von  Signalen  über  Telekommunikationsnetze
 bestehen,  also  neben  der  Übertragungsdienstleistung  noch
 eine  inhaltliche  Dienstleistung  anbieten,  wie  der  Inter-
 net-Zugang  und  die  E-Mail-Übertragung.  Diese  sind  zu-
 gleich  Telemediendienste  und  fallen  damit  mit  Ausnahme
 der  Vorschriften  zum  Datenschutz  (s.  u.)  auch  unter  das
 TMG  und  die  darin  enthaltenen  Regeln  zum  Herkunftsland-
 prinzip,  zur  Zugangsfreiheit  und  zur  Haftungsprivilegierung.
 Dieser  Regelungszusammenhang  ist  europarechtlich  vorge-
 geben,  denn  diese  Dienste  fallen  als  Dienste  der  Informa-
 tionsgesellschaft  und  zugleich  elektronische  Kommunika-
 tionsdienste  unter  die  E-Commerce-Richtlinie  wie  auch
 unter die TK-Rahmenrichtlinie.

 Die  bloße  Internet-Telefonie  (Voice  over  Internet  Protocol
 –  VoIP)  fällt  nicht  unter  die  Telemediendienste.  Während
 die  Bereitstellung  eines  Internet-Zugangs  oder  eines
 E-Mail-Dienstes  eine  besondere  Dienstleistung  darstellt,
 weist  das  bloße  Telefonieren  über  das  Internet  keinen  äußer-
 lich  erkennbaren  Unterschied  zur  herkömmlichen  leitungs-
 gebundenen  Telefonie  auf.  Insoweit  handelt  es  sich  um
 einen  einheitlichen  Lebensvorgang,  der  keiner  anderen
 rechtlichen  Bewertung  als  die  herkömmliche  Sprachtelefo-
 nie  unterliegt  und  damit  als  eine  reine  TK-Dienstleistung
 anzusehen  ist,  die  ganz  in  der  Übertragung  von  Signalen
 über  Kommunikationsnetze  besteht  und  daher  ausschließ-
 lich dem TKG zuzuordnen ist.

 Unter  „Telemediendienste“  fallen  alle  übrigen  Informations-
 und  Kommunikationsdienste,  die  also  nicht  ausschließlich
 Telekommunikationsdienste  oder  Rundfunk  sind.  Diese  er-
 strecken  sich  auf  einen  weiten  Bereich  von  wirtschaftlichen
 Tätigkeiten,  die  –  sei  es  über  Abruf-  oder  Verteildienste  –
 elektronisch  in  Form  von  Bild-,  Text-  oder  Toninhalten  zur
 Verfügung  gestellt  werden.  Bei  Telemedien  handelt  es  sich
 beispielsweise um

 –  Online-Angebote  von  Waren/Dienstleistungen  mit  un-
 mittelbarer  Bestellmöglichkeit  (z.  B.  Angebot  von  Ver-
 kehrs-,  Wetter-,  Umwelt-  oder  Börsendaten,  News-
 groups,  Chatrooms,  elektronische  Presse,  Fernseh-/
 Radiotext, Teleshopping),

 –  Video  auf  Abruf,  soweit  es  sich  nicht  nach  Form  und
 Inhalt  um  einen  Fernsehdienst  im  Sinne  der  Richtlinie
 89/552/EWG  (Richtlinie  Fernsehen  ohne  Grenzen)
 handelt,  der  also  zum  Empfang  durch  die  Allgemeinheit
 bestimmt  ist  und  nicht  auf  individuellen  Abruf  eines
 Dienstleistungsempfängers  erbracht  wird.  Solche  Diens-
 te  unterliegen  der  Rundfunkregulierung  durch  die  Län-
 der.  Hierbei  orientiert  sich  die  Einordnung  an  den  euro-
 parechtlichen  Vorgaben,  die  inzwischen  durch  die
 Rechtsprechung  des  EuGH  (Mediakabel-Entscheidung,
 Rechtssache  C  89/04  vom  2.  Juni  2005,  Abl.  C  182/16
 vom 23. Juli 2005) konkretisiert wurden,

 –  Online-Dienste,  die  Instrumente  zur  Datensuche,  zum
 Zugang  zu  Daten  oder  zur  Datenabfrage  bereitstellen
 (z.  B. Internet-Suchmaschinen) sowie
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–  die  kommerzielle  Verbreitung  von  Informationen  über
 Waren-/Dienstleistungsangebote  mit  elektronischer  Post
 (z.  B. Werbe-Mails).

 Zu Absatz  1 Satz 2

 §  1  Abs.  1  Satz  2  TMG  enthält  die  bisher  in  §  2  Abs.  3  TDG
 enthaltene  Regelung.  Danach  spielt  es  für  die  Anwendung
 des  TMG  keine  Rolle,  ob  ein  Diensteanbieter  die  Nutzung
 seiner  Angebote  ganz  oder  teilweise  unentgeltlich  oder  ge-
 gen  Entgelt  ermöglicht.  Ergänzt  wird  diese  Regelung  nun-
 mehr  durch  die  zusätzliche  Klarstellung,  dass  das  Gesetz  für
 private Anbieter und öffentliche Stellen gleichermaßen gilt.

 Das  Telemediengesetz  unterscheidet  von  seinem  Anwen-
 dungsbereich  her  nicht  zwischen  den  Angeboten  privater
 und öffentlicher Stellen.

 Für  eine  Differenzierung  besteht  kein  Anlass.  Für  alle  öffent-
 lichen  Stellen  gelten  die  für  sie  einschlägigen  Vorschriften
 des  Telemediengesetzes.  Dabei  handelt  es  sich  um  das  Her-
 kunftslandprinzip,  die  Zulassungsfreiheit,  die  Namensanga-
 be,  die  Haftungsprivilegierung  und  die  Anforderungen  an
 den  Datenschutz  im  Bereich  der  Telemedien.  Ebenso  sind
 von  den  öffentlichen  Stellen  des  Bundes  und  der  Länder  glei-
 chermaßen  die  inhaltlichen  Anforderungen  an  Telemedien
 (z.  B.  Jugendschutz)  zu  beachten,  die  sich  aus  dem  Länder-
 recht  ergeben.  Regelungen  im  Zusammenhang  mit  der  Auf-
 gabenwahrnehmung  durch  die  öffentlichen  Stellen  –  insbe-
 sondere  die  behördlichen  Zuständigkeiten  –  werden  dadurch
 nicht berührt.

 Zu Absatz  2
 §  1  Abs.  2  TMG  enthält  die  in  §  2  Abs.  4  Nr.  4  TDG,  §  2
 Abs.  1  Satz  3  MDStV  enthaltenen  Regelungen,  die  bis  auf  re-
 daktionelle  Anpassungen  unverändert  übernommen  werden.

 Zu Absatz  3

 §  1  Abs.  3  TMG  enthält  die  in  §  2  Abs.  5  TDG  enthaltene
 Klarstellung  zur  Unberührtheit  der  presserechtlichen  Vor-
 schriften,  die  um  eine  entsprechende  Klarstellung  zum
 TK-Recht  ergänzt  wird.  Die  Klarstellung  zum  TK-Recht  ist
 notwendig  im  Hinblick  auf  diejenigen  Dienste,  die  sowohl
 dem  TMG  als  auch  dem  TK-Recht  unterliegen.  Die  bisher  in
 §  2  Abs.  4  Nr.  1  TDG  geregelte  Herausnahme  der  (aus-
 schließlichen)  TK-Dienstleistungen  aus  dem  Geltungsbe-
 reich  des  TDG  wird  zukünftig  durch  §  1  Abs.  1  TMG  aufge-
 fangen.

 Zu Absatz  4

 Das  TMG  regelt  (wie  bisher  auch  das  TDG)  keine  inhalt-
 lichen  Anforderungen  an  Telemediendienste.  Dabei  handelt
 es  sich  beispielsweise  um  die  Bestimmungen  zum  Jugend-
 schutz  und  zum  Bereich  der  Werbung.  Inhaltliche  Anforde-
 rungen  an  Telemediendienste  liegen  in  der  Gesetzgebungs-
 zuständigkeit  der  Länder.  Die  Vorschrift  stellt  klar,  dass
 diese  Bestimmungen  allgemein  gelten  und  damit  auch  zur
 Anwendung  gelangen,  wenn  Telemedien  von  öffentlichen
 Stellen des Bundes angeboten werden.

 Zu Absatz  5

 §  1  Abs.  5  TMG  übernimmt  die  in  §  2  Abs.  6  TDG  und  §  2
 Abs.  3 MDStV enthaltene Regelung.

 Zu §  2  (Begriffsbestimmungen)

 §  2  TMG  enthält  die  bisher  in  §  3  TDG  geregelten  Begriffs-
 bestimmungen  zum  Diensteanbieter,  zum  niedergelassenen
 Diensteanbieter,  zum  Nutzer,  zu  den  Verteildiensten  und  zu
 den  kommerziellen  Kommunikationen.  Diese  Regelungen
 werden  weitgehend  unverändert  bis  auf  notwendige  redak-
 tionelle Anpassungen übernommen.

 Zu §  3  (Herkunftslandprinzip)

 §  3  TMG  enthält  die  Bestimmungen  des  §  4  TDG  und  §  5
 MDStV, die unverändert übernommen werden.

 Zu §  4  (Zugangsfreiheit)

 §  4  TMG  enthält  die  in  §  5  TDG  und  §  4  MDStV  enthaltene
 Regelung, die unverändert übernommen wird.

 Zu §  5  (Allgemeine Informationspflichten)

 §  5  TMG  enthält  die  allgemeinen  Informationspflichten  der
 Diensteanbieter,  die  derzeit  in  §  6  TDG  geregelt  sind.  Diese
 werden  unverändert  übernommen.  Allerdings  enthält  §  5
 TMG  die  Ergänzung,  dass  es  sich  bei  den  geschäftsmäßigen
 Telemedien  um  solche  handeln  muss,  die  in  der  Regel  gegen
 Entgelt  angeboten  werden.  Diese  Vorgehensweise  entspricht
 den  Vorgaben  der  E-Commerce-Richtlinie.  Die  Richtlinie
 gilt  für  Dienste  der  Informationsgesellschaft,  also  nach  euro-
 päischem  Recht  für  solche  Dienste,  die  in  der  Regel  gegen
 Entgelt  erbracht  werden.  Das  Merkmal  der  Entgeltlichkeit
 setzt  eine  wirtschaftliche  Gegenleistung  voraus.  Damit
 unterliegen  Telemedien,  die  ohne  den  Hintergrund  einer
 Wirtschaftstätigkeit  bereitgehalten  werden  (z.  B.  Home-
 pages,  die  rein  privaten  Zwecken  dienen  und  die  nicht  Diens-
 te  bereitstellen,  die  sonst  nur  gegen  Entgelt  verfügbar  sind,
 oder  entsprechende  Informationsangebote  von  Idealver-
 einen),  künftig  nicht  mehr  den  Informationspflichten  des
 Telemediengesetzes.

 Der  neue  Absatz  2  stellt  wie  der  bisherige  §  6  Satz  2  TDG
 klar,  dass  Informationspflichten  aus  anderen  Rechtsvor-
 schriften  unberührt  bleiben.  Darunter  fallen  beispielsweise
 handelsrechtliche  oder  bürgerlich-rechtliche  Informations-
 pflichten  ebenso  wie  die  auch  zukünftig  noch  staatsvertrag-
 lich  auf  Länderseite  zu  regelnden  Informationspflichten  für
 die  nicht  wirtschaftsbezogenen  Telemedien.  Auf  die  bisheri-
 ge  beispielhafte  Benennung  der  jeweiligen  Gesetze  wird  je-
 doch verzichtet.

 Zu §  6  (Besondere  Informationspflichten  bei  kommerziel-
 len Kommunikationen)

 a)  §  6  enthält  in  den  Absätzen  1  und  3  die  derzeit  in  §  7
 TDG  und  §  10  Abs.  4  MDStV  enthaltenen  Regelungen  zu
 den  Informationspflichten  bei  kommerziellen  Kommunika-
 tionen,  die  redaktionell  angepasst,  jedoch  inhaltlich  unver-
 ändert übernommen werden.

 b)  §  6  Abs.  2  TMG  dient  der  Bekämpfung  bestimmter  Ver-
 schleierungs-  und  Verheimlichungshandlungen  bei  der  kom-
 merziellen  Kommunikation  mittels  elektronischer  Post,
 denen  ein  besonders  hervorzuhebender  Unrechtsgehalt  zu-
 kommt  und  für  die  eine  staatliche  Sanktion  mittels  eines
 Bußgeldtatbestandes  für  erforderlich  gehalten  wird.  Vorran-
 giges  Regelungsziel  ist  die  Gewährleistung  eines  hohen
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Maßes  an  Transparenz  und  Entscheidungsfreiheit  für  den
 Empfänger.

 Das  TMG  greift  damit  die  Ziele  eines  Gesetzesvorhabens
 wieder  auf,  das  bereits  in  der  15.  Legislaturperiode  im  Deut-
 schen  Bundestag  beraten,  jedoch  nicht  zum  Abschluss  ge-
 bracht  werden  konnte.  Die  Neuregelung  umfasst  diejenigen
 Anbieter,  die  ihren  Mailversand  durch  gezielte  Täuschungs-
 handlungen  besonders  undurchsichtig  gestalten.  Der  Emp-
 fänger  wird  so  gehindert,  sich  durch  geeignete  technische
 oder  organisatorische  Maßnahmen  (z.  B.  Einrichtung  eines
 Spam-Filters) vor unerwünschter Werbung zu schützen.

 Bereits  nach  derzeitiger  Rechtslage  ist  die  Versendung  von
 Spam-Mails  unzulässig.  Das  unaufgeforderte  Versenden  von
 elektronischen  Werbe-Nachrichten  stellt  einen  Verstoß  ge-
 gen  das  Wettbewerbsrecht  dar,  vgl.  §  7  UWG.  Auch  die  Wer-
 bung  mit  Nachrichten,  bei  denen  die  Identität  des  Absenders
 verschleiert  oder  verheimlicht  wird,  ist  unzulässig.  Wettbe-
 werber  und  anerkannte  Klageverbände  können  gerichtlich
 Unterlassung  und  Schadenersatz  verlangen.  Zudem  besteht
 ein  Gewinnabschöpfungsanspruch.  Darüber  hinaus  verzich-
 tet das UWG jedoch auf staatliche Sanktionen.

 Darüber  hinaus  sind  Spam-Mails  mit  bestimmten  besonders
 schwerwiegenden  Rechtsverletzungen  bereits  strafrechtlich
 erfasst,  z.  B.  bei  Verbreitung  von  Kinderpornographie,  bei
 Datenveränderung  und  Computersabotage  durch  Einschleu-
 sen  schädlicher  Software  wie  Computerviren  oder  „Wür-
 mer“  (vgl.  dazu  die  §§  184b,  202a,  303a,  303b,  317  StGB),
 bei  Betrugshandlungen  wie  dem  „Phishing“  oder  der  heim-
 lichen  Installation  eines  Dialers  auf  dem  Empfängerrechner
 (vgl.  §§  263,  263a  und  269  StGB).  Verursacht  die  massen-
 hafte  Versendung  den  Zusammenbruch  von  Vermittlungs-
 rechnern  oder  Empfängerpostfächern,  so  kommt  ebenfalls
 der  Straftatbestand  der  Datenveränderung  (vgl.  §§  303a  f.
 StGB)  oder  auch  der  Störung  öffentlicher  Telekommunika-
 tionsanlagen (vgl.  §  317 StGB) in Betracht.

 Die  Norm  des  §  6  Abs.  2  TMG  lässt  die  bereits  bestehenden
 Regelungen  gegen  unerwünschte  Werbung  unberührt.  Der
 Schutz  der  Empfänger  von  kommerziellen  Kommunikatio-
 nen  –  insbesondere  der  Verbraucher  –  wird  hier  durch  höhere
 Transparenzanforderungen  an  die  Versender  von  kommerzi-
 ellen  Kommunikationen  mittels  elektronischer  Post  gestärkt.
 Der  Empfänger  einer  elektronischen  Werbenachricht  soll  be-
 sonders  davor  geschützt  werden,  dass  bereits  in  der  Kopf-
 und  Betreffzeile  einer  E-Mail  (sog.  Header-Informationen)
 irreführende  Angaben  enthalten  sind,  die  seine  Entschei-
 dungsfreiheit beeinträchtigen.

 Die  grundsätzliche  Erkennbarkeit  des  Absenders  an  der
 Kopfzeile  einer  elektronischen  Nachricht  ist  für  den  Emp-
 fänger  bei  der  Frage,  ob  und  wie  er  mit  einer  E-Mail-Nach-
 richt  umgehen  will,  von  entscheidender  Bedeutung.  Wird  die
 Herkunft  der  Nachricht  verheimlicht  oder  verschleiert,  so
 kann  er  die  mit  ihr  möglicherweise  verbundenen  Risiken
 nicht  einschätzen  und  sein  Verhalten  auch  nicht  entspre-
 chend  ausrichten.  Auch  für  den  Einsatz  von  Spam-
 schutz-Programmen,  die  den  Posteingang  nach  Nachrichten
 eines  durch  den  Nutzer  festgelegten  Personenkreises  durch-
 suchen,  sind  die  Angaben  zur  Identität  des  Versenders  von
 großer  Bedeutung.  Die  Gewährleistung  transparenter  Absen-
 derinformationen  stellt  somit  eine  wichtige  Grundvorausset-
 zung  für  den  wirksamen  Selbstschutz  durch  Empfänger  und
 Provider dar.

 Die  Neuregelung  verbietet  die  Verschleierung  der  Absender-
 informationen.  Eine  Verschleierung  der  Absenderinforma-
 tionen  ist  zum  Beispiel  gegeben,  wenn  die  Absenderangaben
 suggerieren,  die  Nachricht  stamme  von  einer  offiziellen
 Stelle  (z.  B.  „Staatsanwaltschaft  München“),  von  einem  Ge-
 schäftspartner  oder  aus  dem  Freundeskreis  des  Empfängers,
 der  Spammer  zu  seiner  Tarnung  falsche  oder  nicht  existente
 IP-Adressen  in  die  Absenderinformationen  seiner  Mail  ein-
 trägt  oder  in  den  Absenderinformationen  die  Adresse  des
 Absenders  durch  die  Adresse  des  Empfängers  oder  einer
 sonstigen Person ersetzt wird.

 Von  dem  Verbot  der  Absenderverheimlichung  sind  diejeni-
 gen  Nachrichten  erfasst,  die  überhaupt  keine  Angaben  zur
 Identität  des  Versenders  enthalten.  Ein  Fall  der  Verheim-
 lichung  liegt  zum  Beispiel  vor,  wenn  Versender  die  Absen-
 derzeile  im  Header  nicht  ausgefüllt,  den  Header  vollständig
 entfernt  oder  die  Nachricht  durch  Versendung  über  einen
 sog.  Remailer  (Onlinedienst  zur  Entpersonalisierung  von
 E-Mails) anonymisiert hat.

 Schließlich  verbietet  §  6  Abs.  2  auch  die  Verschleierung
 oder  Verheimlichung  des  kommerziellen  Charakters  einer
 Nachricht.  Wenn  in  der  Betreffzeile  bewusst  irreführende
 Aussagen  (z.  B.  „letzte  Mahnung“,  „Achtung,  besonders
 dringend!“,  „Ihr  Strafverfahren  Aktenzeichen  XY“)  gemacht
 werden,  um  über  den  kommerziellen  Charakter  der  Nach-
 richt  zu  täuschen,  ergeben  sich  die  gleichen  Probleme  wie
 bei  der  Verheimlichung  oder  Verschleierung  des  Absenders:
 Die  Entscheidungsfreiheit  des  Empfängers  soll  beeinflusst
 werden, um möglichst hohe Öffnungsraten zu erzielen.

 Die  Vorschrift  zielt  nicht  auf  Bagatellfälle,  in  denen  bei-
 spielsweise  kleine  Unternehmen  versehentlich  irreführende
 Angaben  machen,  weil  sie  sich  vorher  über  die  Anforde-
 rungen  bei  den  Informationspflichten  bei  kommerziellen
 Kommunikationen  nicht  hinreichend  in  Kenntnis  gesetzt
 haben.  Sanktioniert  werden  sollen  vor  allem  diejenigen
 Wettbewerber,  denen  es  auf  die  Täuschung  des  Empfängers
 ankommt.  Daher  konkretisiert  §  6  Abs.  2  Satz  2  das  Ver-
 schleiern  und  Verheimlichen  durch  das  Erfordernis  der  Ab-
 sicht.

 Zum  Dritten  Abschnitt  (Verantwortlichkeit  –  §§  7  bis  10)

 Die  §§  7  bis  10  TMG  enthalten  die  in  den  §§  5  bis  11  TDG
 und  §§  6  bis  9  MDStV  enthaltenen  Regelungen,  die  unver-
 ändert übernommen werden.

 Zum Vierten Abschnitt  (Datenschutz – §§  11 bis 15)

 Die  §§  11  bis  15  TMG  enthalten  die  Datenschutz-Bestim-
 mungen  des  TDDSG  und  des  MDStV,  die  bis  auf  folgende
 Maßgaben  –  abgesehen  von  erforderlichen  redaktionellen
 Anpassungen – unverändert übernommen werden:

 a)  In  §  11  Abs.  2  TMG  erfolgt  eine  für  den  Bereich  des  Da-
 tenschutzes  notwendige  Klarstellung  zum  Nutzerbegriff.
 Nutzer  im  Sinne  des  Datenschutzes  können  nur  natür-
 liche Personen sein.

 b)  In  §  11  Abs.  3  erfolgt  eine  Ergänzung  zum  Geltungs-
 bereich  der  Datenschutzbestimmungen  bei  Telemedien-
 diensten,  die  zugleich  dem  TK-Datenschutz  unterliegen.
 Für  diese  Telemedienanbieter  (Internet-Access,  E-Mail-
 Übertragung)  gelten  ohnehin  die  Datenschutzvorschrif-
 ten  des  TKG.  Zur  Rechtsklarheit  und  besseren  Hand-
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habung  der  Datenschutzvorschriften  durch  diese  Anbie-
 ter  sollen  zukünftig  daneben  nur  noch  bestimmte
 Datenschutzvorschriften  des  TMG  angewendet  werden,
 nämlich  das  Koppelungsverbot  (§  12  Abs.  3),  die  Mög-
 lichkeiten  der  Datenverarbeitung  zur  Bekämpfung  von
 missbräuchlichen  Nutzungen  (§  15  Abs.  8)  und  die  dazu-
 gehörigen Sanktionen (§  16 Abs.  2 Nr.  2 und 5).

 c)  §  12  übernimmt  die  bisherigen  Datenschutzgrundsätze
 des  TDDSG  und  des  MDStV.  In  Absatz  1  wird  lediglich
 aus  Klarstellungsgründen  das  Spezialitätsverhältnis  der
 Erlaubnistatbestände  des  TMG  zu  allgemeinen  daten-
 schutzrechtlichen  Erlaubnistatbeständen  deutlicher  her-
 ausgestellt.  Gesetzliche  Erlaubnistatbestände  außerhalb
 des  TMG  greifen  nur  dann,  wenn  sie  sich  ausdrücklich
 auf Telemedien beziehen.

 d)  §  13  Abs.  2  TMG  passt  die  Pflichten  bei  der  elektro-
 nischen  Einwilligung  an  den  Wortlaut  der  im  TKG  ent-
 sprechend geregelten Vorschrift an.

 e)  §  14  Abs.  2  ergänzt  die  bisher  im  TDDSG  geregelte  Be-
 fugnis  zur  Auskunfterteilung  für  Zwecke  der  Strafver-
 folgung.  Dabei  werden  die  Verfassungsschutzbehörden
 des  Bundes  und  der  Länder,  der  Bundesnachrichtendienst
 und  der  Militärische  Abschirmdienst  aufgenommen.  Auf
 diese  Weise  wird  der  Kreis  der  Behörden,  an  die  Be-
 standsdaten  übermittelt  werden  dürfen,  über  den  bisher
 im  TDDSG  umfassten  erweitert.  Die  Vorschrift  besagt,
 dass  Diensteanbieter  aus  der  Aufgabenerfüllung  im  Be-
 reich  der  Strafverfolgung  sowie  der  genannten  Behörden
 erwachsende  Auskunftsansprüche  nicht  aus  datenschutz-
 rechtlichen  Erwägungen  zurückweisen  können.  Die
 Anordnung  der  zuständigen  Stellen  erfolgt  nach  Maßga-
 be  der  hierfür  geltenden  Bestimmungen  (Strafprozess-
 ordnung,  Bundes-  und  Landesverfassungsschutzgesetze,
 Bundesnachrichtendienstgesetz,  Gesetz  über  den  Militä-
 rischen  Abschirmdienst).  Da  die  Daten  auf  Grund  einer
 Anordnung  einer  öffentlichen  Stelle  erfolgen,  liegt  die
 datenschutzrechtliche  Verantwortung  für  die  Zulässigkeit
 der  Datenübermittlung  nach  allgemeinen  datenschutz-
 rechtlichen  Grundsätzen  bei  der  öffentlichen  Stelle,  die
 die  Übermittlung  angeordnet  hat.  Entsprechendes  gilt  für
 die  Durchsetzung  der  Rechte  an  geistigem  Eigentum.
 Nach  der  Richtlinie  2004/48/EG  des  Europäischen  Parla-
 ments  und  des  Rates  zur  Durchsetzung  der  Rechte  des
 geistigen  Eigentums  haben  die  Mitgliedstaaten  bestimm-
 te  Auskunftsrechte  sicherzustellen.  Weitergehende  Über-

 legungen  zur  Auskunfterteilung  zum  Zwecke  der  Gefah-
 renabwehr  im  Hinblick  auf  die  geplante  erweiterte
 Zuständigkeit  des  Bundeskriminalamtes  bei  der  Terroris-
 musbekämpfung  werden  im  Rahmen  des  dafür  anste-
 henden  Gesetzesvorhabens  (Gesetz  zur  Änderung  des
 BKA-G) geprüft werden.

 f)  §  15  Abs.  5  ordnet  die  entsprechende  Anwendung  von
 §  14 Abs.  2 für den Bereich der Nutzungsdaten an.

 g)  Die  bisher  im  §  8  TDDSG  enthaltene  Regelung  zum
 Bundesbeauftragten  für  den  Datenschutz  ist  entbehrlich
 und  wird  im  Interesse  der  Straffung  des  Gesetzes  nicht  im
 TMG  aufgenommen.  Die  darin  enthaltene  Regelung  folgt
 bereits aus dem BDSG.

 Zum 5. Abschnitt (Bußgeldvorschriften §  16 TMG)

 §  16  TMG  enthält  die  bisherigen  Bußgeldtatbestände,  die  bis
 auf  redaktionelle  Anpassungen  unverändert  übernommen
 wurden.  In  §  16  Abs.  1  wird  eine  neue  Bußgeldvorschrift  im
 Hinblick auf das in §  6 Abs.  3 enthaltene Verbot eingeführt.

 Zu  den  Artikeln  2  bis  5  (Änderung  des  Jugendschutz-
 gesetzes,  des  Zugangs-
 kontrolldiensteschutz-
 gesetzes,  des  Signaturgesetzes
 und  Inkrafttreten)

 Artikel  2  Nr.  1  enthält  die  sich  aus  dem  Begriff  der  Tele-
 medien  ergebende  Folgeänderung  beim  JuSchG.  Artikel  2
 Nr.  2  dient  der  Bereinigung  eines  Redaktionsversehens.
 Artikel  3  nimmt  die  entsprechend  im  ZKDSG  notwendige
 Folgeänderung  vor.  Diese  Regelwerke  verweisen  auf  die  Be-
 griffe  von  Telediensten  und  Mediendiensten  nach  dem  TDG
 und  den  MDStV  und  sind  daher  anzupassen.  Artikel  4  Nr.  1
 nimmt  die  aus  der  Umbenennung  der  Regulierungsbehörde
 für  Telekommunikation  und  Post  notwendigen  Änderungen
 im  SigG  vor.  Die  Nummern  2  und  3  dienen  der  Bereinigung
 von Verweisungsfehlern im SigG.

 Artikel  5  regelt  das  Inkrafttreten  des  ElGVG  und  das  Außer-
 krafttreten  von  TDG  und  TDDSG.  Das  Inkrafttreten  dieses
 Gesetzes  sowie  das  Außerkrafttreten  der  derzeit  geltenden
 Bestimmungen  soll  zeitgleich  mit  dem  Inkrafttreten  des
 Neunten  Rundfunkänderungsstaatsvertrages  der  Länder  er-
 folgen.  Hierzu  ist  zunächst  die  Ratifikation  des  Staatsver-
 trages durch die einzelnen Bundesländer abzuwarten.
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Anlage 2

 Stellungnahme des Bundesrates

 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  825.  Sitzung  am  22.  September
 2006  beschlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76
 Abs.  2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

 1.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung  zu  prüfen,  ob
 die  bereits  im  UWG  normierte  „Opt-In“-Regelung,  nach
 der  es  dem  Versender  nur  bei  vorliegender  Zustimmung
 des  Empfängers  erlaubt  ist,  Werbung  zu  versenden,  in  das
 ElGVG  integriert  werden  kann  mit  dem  Ziel,  dass  Verstö-
 ße  gegen  die  „Opt-In“-Regelung  als  Ordnungswidrigkei-
 ten geahndet werden können.

 B e g r ü n d u n g

 Ein  Unterlassungs-  oder  Beseitigungsanspruch  gemäß
 §  8  Abs.  1  UWG  ist  für  den  Verbraucher  in  der  Regel  das
 einzige  durchsetzbare  Rechtsmittel.  Diese  Ansprüche  ha-
 ben  auf  den  Versender  von  Spam-Mails  jedoch  keinen
 Abschreckungseffekt  und  stellen,  den  mit  solcher  Wer-
 bung  einhergehenden  Gewinn  berücksichtigend,  keine
 adäquate Sanktion dar.

 Ein  im  Einzelfall  durch  den  geschädigten  Verbraucher
 durchzusetzender  zivilrechtlicher  Anspruch  kann  den
 Anforderungen  eines  umfassenden  Verbraucherschutzes
 vorliegend  nicht  genügen.  Vielmehr  bedarf  es  hier  einer
 hoheitlich  schützenden  Regelung,  welche  bei  Zuwider-
 handlungen auch Sanktionen vorsieht.

 2.  Zum Gesetzentwurf allgemein

 In  der  jetzigen  Praxis  gewähren  die  Anbieter  von  On-
 line-Dienstleistungen  den  Verbrauchern  häufig  nur  Zu-
 gang  zu  diesen  Diensten,  wenn  eine  Zustimmung  zu  einer
 weit  reichenden  Datenverwendung  erteilt  wird.  Damit  ist
 in  der  Regel  auch  die  Zustimmung  für  den  Erhalt  unter-
 schiedlichster  Werbe-E-Mails  verbunden.  Der  Bundesrat
 hält  die  Einführung  eines  Koppelungsverbotes  für  sinn-
 voll  und  bittet  die  Bundesregierung  um  Prüfung,  ob  ein
 solches  Koppelungsverbot  in  das  ElGVG  aufgenommen
 werden kann.

 B e g r ü n d u n g

 Aus  Verbrauchersicht  ist  ein  uneingeschränktes  Koppe-
 lungsverbot,  dass  bei  Zuwiderhandlung  eine  Ordnungs-
 widrigkeit  vorsieht,  erstrebenswert.  Es  ist  nicht  ersicht-
 lich,  warum  ein  Verbraucher  dem  Anbieter  von
 Online-Diensten  als  Voraussetzung  zur  Nutzung  dieser
 Dienste  persönliche  Informationen  zu  einer  umfangrei-
 chen  Verwendung  zugestehen  sollte.  Diese  Zustimmung
 erfolgt  somit  nur,  um  den  angebotenen  Dienst  nutzen  zu
 können  und  entspricht  nicht  der  Willensfreiheit  des  Zu-
 stimmenden.

 3.  Zu Artikel 1 (§  6 Abs.  2 Satz 2, Satz 3 – neu – TMG)

 In Artikel 1 ist §  6 Abs.  2 wie folgt zu ändern:

 a)  Satz 2 ist wie folgt zu fassen:

 „Es  wird  vermutet,  dass  ein  Verschleiern  oder  Ver-
 heimlichen  vorliegt,  wenn  die  Kopf-  und  Betreffzeile
 so  gestaltet  sind,  dass  der  Empfänger  vor  Einsichtnah-
 me  in  den  Inhalt  der  Kommunikation  keine  oder  irre-
 führende  Informationen  über  die  tatsächliche  Identität
 des  Absenders  oder  den  kommerziellen  Charakter  der
 Nachricht erhält.“

 b)  Folgender Satz 3 ist anzufügen:

 „Dies  gilt  nicht,  wenn  der  Versender  die  Verschleie-
 rung  oder  Verheimlichung  nicht  absichtlich  vorge-
 nommen hat.“

 B e g r ü n d u n g

 Nach  der  bisherigen  Fassung  des  §  6  Abs.  2  Satz  2
 TMG-E  obliegt  es  dem  Empfänger  von  Spam-Mails  zu
 beweisen,  dass  der  Versender  die  Nachricht  durch  die
 Kopf-  und  Betreffzeile  absichtlich  in  verschleiernder
 oder  verheimlichender  Form  gefasst  hat.  Dieser  Beweis
 der  absichtlichen  Vorgehensweise  wird  in  der  Regel  nicht
 zu  erbringen  sein.  So  ist  der  Empfänger  schon  räumlich
 von  dem  Versender  distanziert  und  hat  auch  keinen  Ein-
 blick in dessen Betriebsbereich.

 Es  ist  sachgerechter,  dem  Versender  die  Beweislast  dafür
 aufzuerlegen,  dass  die  Verschleierung  oder  Verheimli-
 chung  der  Kopf-  oder  Betreffzeile  nicht  absichtlich  vor-
 genommen  wurde.  Schließlich  stammt  die  Spam-Mail
 auch  aus  seinem  Betrieb  und  seinem  Machtbereich,  so
 dass  eine  Einflussnahme  und  Protokollierung  der  Vor-
 gänge  möglich  ist.  Schließlich  kann  der  Versender  auf  die
 Art und Weise der Gestaltung Einfluss nehmen.

 4.  Zu Artikel 1 (§  14 Abs.  2 TMG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  14  Abs.  2  die  Wörter  „darf  der
 Diensteanbieter  im  Einzelfall  Auskunft  über  Bestandsda-
 ten  erteilen“  durch  die  Wörter  „hat  der  Diensteanbieter
 im  Einzelfall  Auskunft  über  Bestandsdaten  zu  erteilen“
 zu ersetzen.

 B e g r ü n d u n g

 Die  derzeitige  Formulierung  „darf“  erweckt  den  unzu-
 treffenden  Eindruck,  dass  es  im  Ermessen  des  Dienstean-
 bieters  liegt,  ob  er  einem  Auskunftsersuchen  der  Sicher-
 heitsbehörden  Folge  leisten  will  oder  nicht.  Ausweislich
 der Begründung ist dies nicht beabsichtigt:

 „Die  Vorschrift  besagt,  dass  der  Diensteanbieter  aus  der
 Aufgabenerfüllung  im  Bereich  der  Strafverfolgung  sowie
 der  genannten  Behörden  erwachsende  Auskunftsansprü-
 che  nicht  aus  datenschutzrechtlichen  Erwägungen  zu-
 rückweisen kann.“ (vgl. S.  22 zu Nr.  8e).

 Zutreffend  wird  weiter  ausgeführt,  dass  es  entsprechend
 den  allgemeinen  datenschutzrechtlichen  Grundsätzen
 nicht  Aufgabe  des  Diensteanbieters  ist,  die  Vorausset-
 zung  der  Befugnisnorm  zu  überprüfen,  auf  die  die  Sicher-
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heitsbehörde  ihr  Auskunftsersuchen  stützt  (vgl.  S.  23  zu
 Nr.  8e).  Dies  entspricht  auch  den  Regelungen  bei  ver-
 gleichbaren  Eingriffen,  z.  B.  der  Telekommunikations-
 überwachung  nach  den  Vorschriften  der  Strafprozessord-
 nung.  Tatsächlich  besteht  daher  eine  Auskunftspflicht  der
 Diensteanbieter  gegenüber  den  Sicherheitsbehörden.
 Dies  bringt  das  Wort  „hat“  deutlicher  zum  Ausdruck.  Die
 Klarstellung  liegt  auch  im  Interesse  der  Diensteanbieter,
 da  diese  gegenüber  ihren  Kunden  die  Herausgabe  von
 Daten  an  Sicherheitsbehörden  rechtfertigen  müssen.
 Auch  aus  der  strafrechtlichen  Ermittlungspraxis  ist  für
 vergleichbare  Konstellationen,  z.  B.  die  Erteilung  von
 Auskünften  durch  Banken,  bekannt,  dass  den  Unterneh-
 men  eine  Kooperation  mit  den  Sicherheitsbehörden
 leichter  fällt,  wenn  sie  gegenüber  ihren  Kunden  auf  eine
 eindeutige  gesetzliche  Verpflichtung  verweisen  können.
 Aus  den  genannten  Gründen  wurde  in  der  Parallelvor-
 schrift  des  §  113  Abs.  1  Satz  1  TKG  ebenfalls  die  Aus-
 kunftspflicht  durch  die  Formulierung  „hat“  klar  zum
 Ausdruck gebracht.

 5.  Zu Artikel 1 (§  14 Abs.  2 TMG)

 In  Artikel  1  sind  in  §  14  Abs.  2  nach  den  Wörtern  „der
 Strafverfolgung,“  die  Wörter  „zur  Gefahrenabwehr  durch
 die Polizeibehörden der Länder,“ einzufügen.

 B e g r ü n d u n g

 Bestands-  und  Nutzungsdaten  von  Telemediendiensten
 werden  auch  zur  Gefahrenabwehr,  die  auch  die  vorbeu-
 gende Bekämpfung von Straftaten umfasst, benötigt.

 Im  Bereich  der  Gefahrenabwehr  wäre  ein  Bedarfsfall  bei-
 spielsweise  gegeben,  wenn  auf  einer  Internetplattform
 Anleitungen  zum  Bau  von  Sprengsätzen,  Blankoformula-
 re  für  Dienstausweise  der  Polizei  oder  Zugangsberechti-
 gungen  für  einen  bestimmten  Flughafen  angeboten  wer-
 den.  Hier  kann  für  die  Polizei  von  Bedeutung  sein  zu
 erfahren,  welche  Person/Firma  sich  hinter  dem  Anbieter
 verbirgt  und  ob  Informationen  über  weitere  Internetange-
 bote dieser Person/Firma vorliegen.

 Die  Befugnisse  der  Behörden  der  Vollzugspolizeien  der
 Länder  nach  den  jeweiligen  Länderpolizeigesetzen  gehen
 ins  Leere,  solange  das  datenschutzrechtliche  Gegenstück
 zur  Datenerhebung,  nämlich  die  zweckändernde  Über-
 mittlungsbefugnis  der  Diensteanbieter  an  die  Polizeibe-
 hörden,  nicht  bereichsspezifisch  im  Telemediengesetz,
 entsprechend  den  Regelungen  für  die  Strafverfolgungs-
 behörden,  die  Verfassungsschutzbehörden  des  Bundes

 und  der  Länder,  den  Bundesnachrichtendienst  und  den
 Militärischen  Abschirmdienst,  geregelt  ist.  Aus  kompe-
 tenzrechtlichen  Gründen  kann  eine  Durchbrechung  der
 im  Telemediengesetz  bundesrechtlich  festgelegten  Ver-
 wendungsbeschränkungen  auch  nicht  in  den  Länderpoli-
 zeigesetzen geregelt werden.

 In  §  14  Abs.  2  TMG-E  muss  die  Öffnungsklausel  daher
 auch  die  zweckändernde  Nutzung  der  nach  dem  Teleme-
 diengesetz  erhobenen  Bestands-  und  Nutzungsdaten  zu
 Zwecken der Gefahrenabwehr vorsehen.

 Entsprechend  der  in  §  14  Abs.  2  TMG-E  angelegten
 Systematik,  dass  sich  die  Erhebungsbefugnisse  nach  den
 jeweiligen  Fachgesetzen  richten,  ergeben  sich  die  Vor-
 aussetzungen,  unter  denen  die  Polizei  Bestands-  und  Nut-
 zungsdaten  bei  Diensteanbietern,  die  eigene  oder  fremde
 Telemedien  zur  Nutzung  bereithalten  oder  den  Zugang
 zur Nutzung vermitteln, aus den Länderpolizeigesetzen.

 Die  Erhebung  von  Bestands-  und  Nutzungsdaten,  die
 nicht  –  wie  bei  der  Telekommunikationsüberwachung  –
 im  Rahmen  des  eigentlichen  Übertragungsvorgangs  statt-
 findet,  ist  ein  Eingriff  in  das  Recht  auf  informationelle
 Selbstbestimmung  (Artikel  2  Abs.  1  i.  V.  m.  Artikel  1
 Abs.  1  GG).  Ein  Eingriff  in  Artikel  10  GG  liegt  hingegen
 auch  bei  der  Erhebung  von  Nutzungsdaten  nicht  vor.  Das
 Fernmeldegeheimnis  nach  Artikel  10  GG  schützt  den
 durch  Netzbetreiber  vermittelten  Fernmeldeverkehr  und
 umfasst  sowohl  den  Inhalt  als  auch  die  Umstände  dessel-
 ben.  Das  Fernmeldegeheimnis  bezieht  sich  nur  auf  den
 eigentlichen  Übertragungsvorgang.  Der  Schutzbereich
 wird  durch  den  Herrschaftsbereich  des  Betreibers  des
 Fernmeldenetzes  umgrenzt.  Der  Grundrechtschutz  des
 Artikels  10  GG  endet  daher  am  Endgerät  des  Telekom-
 munikationsteilnehmers  und  gilt  nicht  im  Verhältnis  der
 Kommunikationspartner  untereinander.  Der  Nutzer  eines
 Telemediendienstes  und  der  Diensteanbieter  stehen  zu-
 einander  im  Verhältnis  von  Kommunikationspartnern.
 Soweit  die  Nutzungsdaten  daher  nach  Abschluss  der  dem
 Telemediendienst  zu  Grunde  liegenden  Telekommunika-
 tion  beim  Diensteanbieter  gespeichert  werden,  sind  sie
 nicht  vom  Schutzbereich  des  Artikels  10  GG  umfasst.
 Soweit  die  Länderpolizeigesetze  die  Erhebung  von  Be-
 stands-  und  Nutzungsdaten  von  Telemediendiensten
 nicht  bereichsspezifisch  in  den  Länderpolizeigesetzen
 geregelt  haben,  kann  die  Datenerhebung  nur  auf  die  all-
 gemeinen  Befugnisnormen  zur  Datenerhebung  gestützt
 werden.
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